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1.  Einleitung und Zusammenfassung 
 
1.1  Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 257 „Südlich Kielerweg“ im Ortsteil Wallinghausen soll 
eine Wohnbebauung auf etwa 95 Baugrundstücken ermöglicht werden. Daraus ergibt sich die Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltprüfung entsprechend § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch. Für diesen Plan 
ist im Rahmen der Umweltprüfung auch die Eingriffsregelung für Eingriffe in Natur und Landschaft 
nach § 21 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz und die Verträglichkeitsprüfung für das Europäische 
Gebietsnetz Natura 2000 abschließend zu bearbeiten. Gleichzeitig wird auch der parallel zum Be-
bauungsplan aufgestellte Oberflächenentwässerungsplan des Ingenieurbüros Argo in diese Eingriffs-
regelung einbezogen. Die Ergebnisse sollen mit dem vorliegenden Umweltbericht nach § 2a Ziffer 2 
Baugesetzbuch dargelegt werden. 
 
Das Plangebiet hat eine Größe von 13 ha. Es liegt etwa drei Kilometer östlich der Altstadt von Aurich. 
Darin sind 4 ha schon bebaute oder nach § 34 BauGB bebaubare Flächen (unbeplanter Innenbe-
reich) enthalten, auf denen keine zusätzliche Bebauung ermöglicht wird. Bzgl. der bebauten bzw. be-
baubaren Flächen erfolgen im Bebauungsplan Schutzfestsetzungen für die vorhandenen Wallhecken 
und Bäume. Eine Ausweitung der Bebaubarkeit wird durch den Bebauungsplan nicht zugelassen. Er 
hat daher für diese Flächen keine Umweltauswirkungen. Nur für die bisher nicht überbaubaren Flä-
chen mit 9 ha ist daher eine detaillierte Umweltprüfung und Eingriffsregelung erforderlich. 
 
Die externe Ausgleichsfläche liegt im Ortsteil Schirum 7 km südlich des Plangebietes und hat eine 
Größe von 3,67 ha. Die Lage ergibt sich aus dem Übersichtsplan auf dem Titelblatt und aus der Karte 
der externen Ausgleichsmaßnahmen in der Anlage 8.4. 
 
1.2  Festsetzungen des Bebauungsplanes und Umfang der Vorhaben 
 
Die Ergebnisse des Umweltberichtes werden zur Absicherung als Festsetzungen in den Bebauungs-
plan übernommen bzw. im Erschließungsvertrag deren Durchführung geregelt. Die Kostentragung 
der Maßnahmen liegt beim Erschließungsträger für das Baugebiet. Die Maßnahmen sollen zeitnah 
zusammen mit dem Eingriff realisiert werden. Die Kostenberechnung für die externen Ausgleichs-
maßnahmen erfolgt auf Grundlage der Satzung der Stadt Aurich über die Erhebung von Kostener-
stattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen. 
 

1.3  Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Zum Schutzgut Mensch ist die Sicherung gesunder Wohnbedingungen im Hinblick auf Lärmbelastun-
gen Grundlage der Prüfung. Um die Belange zu berücksichtigen, wurde eine schalltechnische Unter-
suchung durchgeführt. Die von der Wallinghausener Straße ausgehenden Lärmimmissionen wurden 
ermittelt. Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau von 55 
dB(A) tags und 45 dB(A) nachts liegen im Bereich der vorhandenen Bebauung bei 5-10 dB(A). Bei 
Neubauten sind dort daher passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Bei freier Schallausbrei-
tung würden sich auch auf den hinter diesem bebauten Bereich liegenden Plangebietsflächen Über-
schreitungen der Orientierungswerte bis zu 5 dB(A) ergeben. Die vorhandene Bebauung führt hierbei 
jedoch zu einer lärmmindernden Wirkung. Auf Schallschutzmaßnahmen kann für diesen Teilbereich 
daher verzichtet werden. Im Einmündungsbereich der neuen Sammelstraße auf die Wallinghausener 
Straße wurden auch die Lärmimmissionen bei der anliegenden Wohnbebauung ermittelt. Während 
auf der südlichen Seite der Sammelstraße aufgrund eines vorhandenen Nebengebäudes keine Kon-
fliktsituation entsteht, liegt auf der Nordseite eine Zunahme der Lärmimmissionen vor. Durch einen 
Lärmschutzwall kann hier eine Lärmminderung erreicht werden. 
 
Der Biotopwert als Lebensraum für Tiere ist aufgrund der intensiv landwirtschaftlich bewirtschafteten 
Flächen mit nur punktuellen Gehölzstrukturen eher niedrig. Auch für die eingestreuten höherwertigen 
Biotoptypen wie Wallhecken und halbruderale Grasfluren ist wegen der allseitig vorhandenen Bebau-
ung der Wert für die Fauna vermindert. Diese Biotoptypen bieten einen Lebensraum für Insekten wie 
weiter verbreitete Heuschrecken und einen Nahrungs-, Brut- und Rückzugsbiotop für Singvögel. 
 
Die Flächen sind überwiegend als Intensivgrünland oder Sandacker mit geringem ökologischen Wert 
bewirtschaftet. Die halbruderalen Grasfluren, artenreicheren Grünlandstücke und ein Sukzessionsge-
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hölz sind vor allem im Nordostteil anzutreffen. Sie weisen einen erhöhten Anteil an Wolligem Honig-
gras auf, das leicht feuchte und leicht nährstoffarme Standorte zeigt. Der Großbaumbestand im Plan-
gebiet besteht neben neun Stieleichen des Naturdenkmales Kriegereichen aus 21 freistehenden Ein-
zelbäumen. Die Arten sind bis auf Sandbirke nach der Baumschutzsatzung geschützt. 
 
Im Plangebiet ist Geschiebedecksand über Geschiebelehm vorhanden. Da Bodenbefestigungen nicht 
bestehen und die Eingriffsflächen überwiegend als Grünland genutzt werden, besteht ein mittlerer 
ökologischer Bodenwert. Im Südwestteil bestehen wegen der geringeren Sandüberdeckung öfter 
feuchtere Bodenverhältnisse auf einer weitgehend undurchlässigen Ortsteinschicht. Aufgrund der 
Sandauflage besteht trotz des lehmigen Stauhorizontes im Untergrund eine mittlere natürliche 
Grundwasserneubildung. 
 
Mit zunehmend intensiverer Bewirtschaftung wurden die kulturhistorischen Wallhecken ausgedünnt. 
Es hat sich zudem allseitig eine Wohnbebauung entwickelt. Im Osten grenzt das Plangebiet an die 
ursprünglich unbewachsene, windbewegte und jetzt weitgehend bewaldete Flugsanddünenlandschaft 
an. In den Eingriffsbereichen gehen insgesamt 280 m Wallhecken verloren. Vor allem geht wegen zu 
geringer Abstände der Wallhecken zueinander die südliche, nur gering mit Gehölzen bestandene 
Wallhecke im Nordostteil verloren, um eine optimale Arrondierung der Baugrundstücke zu erreichen. 
Weiterhin geht artenreiches Grünland verloren. 
 
Es wird eine maximal zulässigen Grundfläche von 160 qm je Einzel- bzw. Doppelhaus in den Ein-
griffsbereichen festgesetzt. Dies entspricht noch einer aufgelockerten dörflichen Struktur. Es ergeben 
sich daraus bis zu 3,26 ha Befestigungsflächen für Hauptgebäude einschl. Nebenanlagen und Ver-
kehrsflächen. 
 
Das Schutzgut Wasser ist wegen des hohen flächendeckenden Ausgangswertes der Grünlandanteile 
und Gehölzstrukturen am stärksten durch Eingriffe betroffen. Es erfolgen auf etwa 2,10 ha Grünland 
im Wasserschutzgebiet Umwandlungen in Bauflächen. Die nur teilweise Versiegelung unter 50 % der 
Bauflächen ergibt eine Abwertung von Flächen mit hoher ökologischer Bedeutung zu Flächen mit all-
gemeiner Bedeutung. Unter Berücksichtigung der Vermeidung durch Regenrückhaltung und Sicker-
mulden wird bei Ackerflächen keine erhebliche Beeinträchtigung angenommen. Dazu wurde die Auf-
stellung eines Oberflächenentwässerungsplanes notwendig. Der Oberflächenwasserabfluss wird auf 
den vorhandenen Meliorationsabfluss begrenzt und es erfolgt eine Teilversickerung. 
 
Zum Schutzgut Landschaft erfolgt zur Eingriffsvermeidung eine Vielzahl von bauordnungsrechtlichen 
Festsetzungen Zur Gestaltung der Baukörper. Ziel ist die Erhaltung einer aufgelockerten und am Be-
stand orientierten Bebauung. Weiter soll den dörflichen Strukturen und dem Wallheckenbestand von 
Wallinghausen Rechnung getragen werden. Zudem wird die Durchgrünung durch gebietsheimische 
Straßenbaumpflanzungen ergänzt. 
 
Zum Schutzgut Pflanzen und Tiere ist ein Internausgleich wegen der entstehenden Störungen für die 
Fauna durch Verkehr und Gartennutzung nicht sinnvoll, so dass extern Wallheckenneuanlagen und 
Grünlandvernässungen erfolgen. Der Einzelbaumbestand bleibt vollständig erhalten. Auch die Wall-
hecken werden außerhalb der Eingriffsbereiche vollständig erhalten. In den Eingriffsbereichen blei-
ben die Wallhecken überwiegend erhalten. Zahl und Breite der Wallheckendurchbrüche werden mi-
nimiert durch die Zusammenlegung von Grundstückszufahrten. Es erfolgen zusätzlich gestaffelte Ab-
standsfestsetzungen zur Erhaltung des Wurzelraumes. Weiter werden auf öffentlichen Flächen Wall-
hecken neu angelegt. Zum Schutz der früheren Flugsanddüne am Ostrand des Plangebietes Rich-
tung Am Eichenwall erfolgen Feldgehölzpflanzungen beiderseits des geplanten Radweges. 
 
Zum Schutzgut Boden erfolgt nur ein teilweiser Internausgleich durch Straßenbaumpflanzungen Zu-
dem erfolgen Feldgehölzpflanzungen am Ostrand des Plangebietes beim Grünzug. Schließlich wird 
der auf bisherigen Ackerflächen als öffentliche Grünfläche Parkanlage geplante Grünzug beiderseits 
des selbstständigen Radweges als Ausgleich berücksichtigt. 
 
Die Maßnahmen zum Externausgleich erfolgen auf 3,67 ha städtischen Flächen in Schirum im Aus-
gleichsflächensuchraum Krummes Tief. Als Maßnahme ist zum Erhalt der offenen bis halboffenen 
Niedermoorniederung eine Grünlandvernässung vorgesehen. Es erfolgt eine Optimierung der Maß-
nahmen auf das stark betroffene Schutzgut Wasser. In Bezug auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen 
und Boden ist der Maßnahmetyp nur als Teilaufwertung anzusehen. Insgesamt wird daher ein Aus-
gleich im doppelten Umfang für diese Schutzgüter bereit gestellt. Als Entwicklungsziel wird der Bio-
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toptyp seggen-, binsen- und hochstaudenreicher Flutrasen bzw. nährstoffreiche Nasswiese mit 
Sumpfdotterblumenbestand bzw. eine natürliche Sukzessionsentwicklung angestrebt. Im Flurstück ist 
ein Höhenunterschied von 0,4 m vorhanden. Eine Randeinwallung von bis zu 0,8 m Höhe in Teilab-
schnitten ist daher ausreichend. Daneben ist eine Ersatzwallheckenanlage vorgesehen, die sich auf 
die Landschaft nicht negativ auswirkt, da sie sich an den vorhandenen Wallheckenbestand am Niede-
rungsrand angliedert. 

 
 

2.  Rahmen der Umweltprüfung 
 
2.1  Räumliche und inhaltliche Abgrenzung der Umweltprüfung 
 
Die räumliche Abgrenzung der Umweltprüfung kann sich aufgrund der isolierten Lage auf die Ein-
griffsflächen im Plangebiet selbst mit ca. 9,3 ha und die externe Ausgleichsfläche in Schirum mit ca. 
3,7 ha beschränken. 
 
Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 5. September 2001 besteht 
für den Bebauungsplan Nr. 257 zur Ausweisung von Bauflächen ggfls. eine Verpflichtung zu prüfen, 
ob es erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt gibt. Das ist aufgrund der mittleren Grö-
ßenordnung des Projektes durch eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles erfolgt. Demnach wird 
voraussichtlich nicht die Schwelle an Beeinträchtigungen erreicht, wie sie für ein vergleichbares Pro-
jekt mit verbindlicher UVP-Pflicht allgemein anzunehmen ist. So sind nach Merkmalen, Standort und 
Auswirkungen des Projektes eher unterdurchschnittliche Beeinträchtigungen der Umwelt anzuneh-
men und die zulässige Grundfläche liegt weit unterhalb des Schwellenwertes von 100.000 qm. Eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. Die UVP-Vorprüfung wurde bereits vor der 
Umweltprüfung von der Stadt durchgeführt. 
 
Nach dem Niedersächsischen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) vom 5. Sep-
tember 2002 ist für die geplanten Gewässerausbaumaßnahmen ggfls. eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nötig. Entsprechend dem parallel vom Vorhabenträger aufzustellenden Oberflächenentwäs-
serungsplan ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles jedoch dann entbehrlich, wenn ein na-
turnaher Ausbau der geplanten Gräben und Rückhaltebecken erfolgt. Dieses soll im Rahmen der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung durch die vorliegende Umweltprüfung sichergestellt werden. 
 
2.2  Planerische Vorgaben 
 
Vorgaben der Regionalplanung nach dem Landesraumordnungsprogramm 2008 ergeben bzgl. der 
Umweltaspekte nur für die externe Ausgleichsfläche im Schirum. Im LROP ist auf dieser Fläche ein 
Vorranggebiet für Natur und Landschaft dargestellt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen müssen mit der Darstellung vereinbar sein. Zudem liegt die externe Ausgleichsfläche in 
Schirum in einem Trinkwasservorsorgegebiet für das Wasserwerk Tergast. 
 
2.3  Europäisches ökologisches Netz ,Natura 2000‘ 
 
Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet liegt ca. 7 km Luftlinie nach Nordwesten von der geplanten 
Bebauung entfernt. Beeinträchtigungen von geschützten Vogelarten (hier Trauerseeschwalbe) sind 
daher auszuschließen. Die nächstgelegenen FFH-Gebiete liegen ca. 7 km Luftlinie nach Süden (Er-
lenbruchwald) bzw. 1 km nach Nordosten (Teichfledermausgewässer in Neu-Wallinghausen an der  
K 130) von der geplanten Bebauung entfernt. Beeinträchtigungen von geschützten Tier- und Pflan-
zenarten sowie Lebensräumen sind daher und wegen der allseitig vorhandenen Bebauung sowie 
dem Fehlen von nennenswerten Gewässerstrukturen auszuschließen. 
 
Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung für dieses Projekt der Ermöglichung ergänzender Wohnbebauung 
ist von daher entbehrlich. 
 
2.4  Geschützte Teile von Natur und Landschaft 
 
Es bestehen nach § 22 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz im 
Plangebiet auf etwa 1.650 m Länge geschützte Wallhecken mit gut entwickelter Strauch- und Baum-
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schicht (s.u., Kap. 3.2). Der Schutzstatus kann im Rahmen der Eingriffsregelung des Bebauungspla-
nes abschnittsweise soweit erforderlich durch entsprechende überlagernde Festsetzungen aufgeho-
ben werden. Eine Verbandsbeteiligung ist dazu bei Wallheckenverlusten unter 500 m Länge nicht er-
forderlich. Es erfolgt eine Beteiligung der örtlichen Naturschutzverbände auf freiwilliger Basis im Rah-
men der Behördenbeteiligung. Die Aufhebung des Schutzstatus ist nach § 22 NAGBNatSchG in Ver-
bindung mit § 14 und § 15 BNatSchG der Abwägung zugänglich. Voraussetzung für die Zulässigkeit 
von Wallheckenentfernungen auf Grundlage der vorliegenden Eingriffsregelung ist die Rechtsverbind-
lichkeit des Bebauungsplanes. Auf den vom Eingriff betroffenen, noch unbebauten Flächen liegen 
etwa 1.500 m der 1.650 m geschützten Wallhecken. 
 
Weiterhin ist der im Plangebiet vorhandene Baumbestand aus 9 Stieleichen am Kriegerdenkmal an 
der K 130 Wallinghausener Straße als Naturdenkmal ND AUR 24 „Kriegereichen“ geschützt (Schutz-
verordnung vom 9.4.1941). 
 
Daneben sind auch noch 32 Stück nach § 22 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesna-
turschutzgesetz geschützte Landschaftsbestandteile geschützte Einzelbäume im Änderungsbereich 
vorhanden (s.u., Kap. 3.2, städtische Baumschutzsatzung vom 1.12.1983, zuletzt geändert am 
22.6.2000). Weitere drei großkronige Laubbäume stehen als vereinzelte Überhälter auf Wallhecken. 
Zudem sind noch zwei ungeschützte großkronige Sandbirken vorhanden. Im Eingriffsbereich liegen 
davon vier geschützte Bäume (Stieleiche, Esche, Hainbuche, Winterlinde). Weiterhin stehen an der K 
130 elf geschützte Winterlinden. 
 
Die externe Ausgleichsfläche der Stadt, die als Grünland genutzt wird, liegt im Landschaftsschutzge-
biet LSG AUR 24 „Ihlower Forst und Niederung des Krummen Tiefs“. Im Flächennutzungsplan ist der 
Schirumer Hammrich als Ausgleichsflächensuchraum „Krummes Tief“ dargestellt. Auch naturschutz-
fachlich gebotene Maßnahmen sind daher mit dem Landkreis Aurich bzgl. der geltenden Schutzver-
ordnung abzustimmen. 
 
Der Suchraum berührt weiterhin im Südwesten das FFH-Schutzgebiet „Ihlower Forst“. Die Aus-
gleichsmaßnahmen sind daher auch auf die dessen Schutzziele (prioritäre Lebensräume: Sicherung 
und Förderung von Erlen- und Eschen-Auenwäldern, sekundäre Lebensräume: Sicherung der Hain-
simsen-Buchenwälder, der Sternmieren-Eichen-Buchenwälder und der alten bodensauren Eichen-
wälder) abzustimmen. 

 
3.  Bestandsaufnahme und –bewertung 

 
3.1  Schutzgut Mensch 
 
Grundlage der Beschreibung und Bewertung ist die Sicherung der Gesundheit und insbesondere ge-
sunder Wohnbedingungen des Menschen im Hinblick auf Lärm- und Luftbelastung sowie Verkehrssi-
cherheit (siehe auch Baugesetzbuch § 1 (6) 1.). 
 
Um die Belange des Lärmschutzes in geeigneter Weise bei der Planung berücksichtigen zu können, 
wurde eine schalltechnische Berechnung durchgeführt. Da das Plangebiet bis an die Wallinghause-
ner Straße heranreicht, sind die Lärmbelastungen durch die Kreisstraße ermittelt worden. Ausgehend 
von einer ermittelten Verkehrsmenge von 7.000 Kfz pro Tag ergeben sich bei der Überschreitung der 
Orientierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau für allgemeine Wohngebiete von 55 
dB(A) tags und 45 dB(A) nachts von ca. 10 dB(A). 
 
3.2  Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Das Plangebiet liegt nach MEISEL im Naturraum Auricher Geest. Nach HENNING ist als potentielle 
natürliche Vegetation von heute ein trockenerer Stieleichen-Birkenwald anzunehmen. Eine aktuelle 
Biotoptypen-Bestandsaufnahme mit Erklärung der Biotoptypabkürzungen ist in der Anlage 8.2 beige-
fügt. Zudem wurden zur Standortcharakterisierung sieben Vegetationsaufnahmen an beispielhaften 
und typischen Standorten durchgeführt (siehe Anlage 8.1). 
 
Die Wallhecken im Plangebiet sind naturschutzrechtlich geschützt. Dazu wurden daher auch die Ve-
getationsaufnahmen Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 7 durchgeführt. Demnach sind nach Nährstoffen, Bodensäu-
re und Feuchtegrad mittlere Standortverhältnisse gegeben Es sind entsprechend die gebietsheimi-
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schen Gehölzarten Stieleiche, Waldgeißblatt, Hasel, Hundsrose, Brombeere, Vogelbeere und 
Schwarzer Holunder vorhanden. Die Wallhecken mit Baumbestand bzw. dichte Strauchbestand (Bio-
toptypen HWM, HWS + und HWB) sind als Restlebensraum der entsprechenden gebietsheimischen 
Gehölze von besonderer Bedeutung und werden daher der Wertstufe 1 zugeordnet (siehe Vegetati-
onsaufnahmen 5, 6 u. 7). Dieser Biotop ist zeitnah nicht wiederherstellbar, da er zur optimalen Ent-
wicklung einen Zeitraum von mindestens 50-100 Jahren benötigt. Die dazugehörige Gehölzliste ist in 
der Anlage 8.5 in Pflanzenartenliste 2 beigefügt. 
 
Die Biotoptypen ohne Strauch- und Baumbestand (HWO) werden der Wertstufe 2 mit mittlerem Wert 
zugeordnet, da nach Vegetationsaufnahme Nr. 4 nur vereinzelte und schlecht entwickelte Gehölze 
vorhanden sind und ein saurer Standort bei mittlerem Nährstoff- und Feuchtegrad besteht. Besonders 
seltene oder empfindliche Gräser und Kräuter etwa von Trockenlebensräumen sind ebenso nicht 
vorhanden und sie sind als Rückzugs- und Brutbiotop weniger geeignet.  
 
Die Wallhecken weisen in den Eingriffsabschnitten eine Länge von 1.505 m auf (entsprechend 0,38 
ha Fläche im Wallfußbereich nach der Flächenbilanz in Kap. 6.). Zugrunde gelegt wird bei der Flä-
chenberechnung die Wallfußbreite, die im Mittel bei 2,5 m liegt, da sie relativ unveränderlich und im 
Gelände gut erkennbar ist. 
 
Die weiteren Flächen sind überwiegend als Intensivgrünland oder Sandacker zu bezeichnen und 
werden intensiv bewirtschaftet. In den Weidelgras-Weißklee-Weiden dominieren nach der Vegetati-
onsaufnahme Nr. 3 die Arten Rotes Straußgras, Wolliges Honiggras, Deutsches Weidelgras, Großer 
Sauerampfer und Weiß-Klee. Auch die mittlere Artenzahl spricht für einen eher geringen Wert. Sie 
werden daher der Wertstufe 3 zugeordnet. 
 
Die halbruderalen Grasfluren und das mesophile, also artenreiche Grünland sowie das damit verbun-
dene Sukzessionsgehölz, das im Nordostteil und stellenweise im Südwestteil anzutreffen ist, weisen 
nach den Vegetationsaufnahmen 1 und 2 einen erhöhten Anteil an wolligem Honiggras von über 50 
% Deckungsgrad auf. Das Honiggras zeigt nach ELLENBERG leicht feuchte und leicht nährstoffarme 
Standorte an, die für diesen Grünlandtyp charakteristisch sind. Zudem werden diese Flächen land-
wirtschaftlich nur eingeschränkt als Wiesenflächen genutzt. Sie werden der somit nächst höheren 
Wertstufe 2 mit mittlerem ökologischem Wert zugeordnet. 
 
Der Großbaumbestand im Plangebiet besteht neben den auf einer öffentlichen Grünfläche erhalten 
bleibenden 9 Stieleichen des Naturdenkmales „Kriegereichen“ aus 21 freistehenden Einzelbäumen (3 
Rosskastanien, 1 Esche, 2 Sandbirken, 2 Roteichen, 5 Stieleichen, 1 Robinie, 3 Rotbuchen, 3 Winter-
linden und 1 Hainbuche). Diese sind bis auf die Sandbirken nach Baumschutzsatzung geschützt. 
Daneben sind auf ansonsten mit Bäumen nicht bestockten Wallhecken noch 2 besonders große Win-
terlinden am Baudenkmal Ostgaster Weg 7 und 1 Stieleiche am Haus Eckweg 7 zur Klarstellung im 
Biotoptypenplan eingetragen. Zudem ist im Bereich des Sukzessionsgehölzes im Nordostteil (Biotop-
typ BRS) noch Baumbestand an Pionierarten wie Zitterpappel vorhanden. Weiterhin stehen beider-
seits der K 130 elf Winterlinden-Hochstämme (gebietsfremde Art) als Straßenbäume. 
 
Der Biotopwert des Plangebietes als Lebensraum für Tiere wie Insekten, Vögel und Kleinsäuger ist 
aufgrund der überwiegend geringwertigen, intensiv landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen mit 
nur punktuell eingestreuten Gehölzstrukturen wie Schnitthecken und Bäumen (7,80 ha von 9,30 ha 
oder 84 %) eher niedrig. Zudem besteht bereits allseitige, z.T. stark verdichtete Bebauung mit zum 
Teil stark befahrenen Straßen wie der K 130, so dass die Biotopvernetzung zu den umgebenden Flä-
chen gestört ist und die Störungen durch die Verkehrs- und Gartennutzung weit in den Eingriffsbe-
reich hineinwirken. Es erfolgt daher eine Einordnung der Biotoptypen Intensivgrünland, Sandacker, 
Grabeland, Fremdländisches Siedlungsgehölz und Ziergärten, Hausgarten mit Großbäumen (Fremd-
ländische Fichten und Lebensbäume) sowie Scherrasen in die Wertstufe 3 mit geringem Wert. 
 
Auch für die höherwertigen Biotoptypen wie Wallhecken und halbruderale Grasfluren mit 1,50 ha oder 
16 % Anteil ist durch die umgebende Bebauung mit fehlendem Biotopverbund der Wert für die Fauna 
vermindert. Sie bilden einen Lebensraum für Insekten wie weiter verbreitete Heuschrecken und als 
dementsprechendes Nahrungs-, Brut- und Rückzugsbiotop für Singvögel. Für diese nur kleinflächigen 
oder linienhaften Bereiche wie gehölzbestockte Wallhecken und halbruderale Grasfluren sowie me-
sophiles Grünland erfolgt daher insgesamt eine Einordnung zur Wertstufe 2 mit mittlerer Bedeutung. 
Dies gilt für die Biotoptypen HWM, HWB, HWS, BRS, UHT und GMZ nach Anlage 8.2. 
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3.3  Schutzgut Boden 
 
Nach BOESS/MÜLLER ist im Plangebiet ein eiszeitlicher Geschiebedecksand über Geschiebelehm 
im Untergrund vorhanden. Der Boden besteht daher aus mittelsandigem Feinsand. Er ist wegen des 
Stauhorizontes als periodisch in tieferen Lagen feuchter, nährstoffarmer Pseudogley-Podsol ausge-
bildet. Da Bodenbefestigungen nicht bestehen und die Eingriffsflächen überwiegend landwirtschaft-
lich als Grünland genutzt werden, erfolgt eine Zuordnung zur Wertstufe 2 mit mittlerer ökologischer 
Bedeutung. Der Standort ist zudem nach den Vegetationsaufnahmen neutral und weist auch so auf 
den bestehenden sandigen Geeststandort hin. Der Straßenname Ostgaster Weg weist ebenso auf 
abschnittsweise möglichen Sandkuppen hin. 
 
In der öfter trockeneren Kuppenlage im Nordostteil ist die größte Geländehöhe von bis zu 11 m über 
NN ermittelt worden. Nach Anlage 8.3 (Bodenbohrung 7 am Punkt B) ergibt sich im Südwestteil eine 
gut bis mittel versickerungsfähige, schwach schluffige Sandauflage von 1,9 m Stärke. Deshalb und 
nach den Vegetationsaufnahmen bestehen dort mittlere bis periodisch im Sommerhalbjahr auch tro-
ckenere Bodenverhältnisse. 
 
Im Südwestteil bestehen wegen der geringeren Sandüberdeckung bei Geländehöhen bis 8,5 m über 
NN öfter feuchtere Bodenverhältnisse. Nach Anlage 8.3 (Bodenbohrung 4 am Punkt A) ergibt sich ei-
ne mittel bis schlecht versickerungsfähige, schluffige Sandauflage von 2,3 m Stärke auf einer weitge-
hend undurchlässigen Ortsteinschicht. Deshalb und nach den Vegetationsaufnahmen bestehen dort 
mittlere bis periodisch im Winterhalbjahr auch feuchtere Bodenverhältnisse. 
 
3.4  Schutzgut Wasser 
 
Aufgrund der großen Sandauflage besteht trotz des lehmigen Stauhorizontes im Untergrund eine 
mittlere natürliche Grundwasserneubildung. Nach ADEN ergibt sich eine leicht überdurchschnittliche 
Grundwasserneubildungsrate von 200-300 mm entsprechend etwa 2.500 cbm je ha und Jahr. Auf-
grund der abschnittsweisen Grünlandnutzung und der fehlenden Bodenversiegelung in den noch un-
bebauten Eingriffsabschnitten kann das Potential dort voll ausgeschöpft werden. Es erfolgt daher die 
Zuordnung zur Wertstufe 1 mit besonderer ökologischer Bedeutung. Diese Bewertung wird auch da-
durch unterstützt, dass der Bereich nach dem LROP und dem RROP in einem Vorranggebiet für die 
Trinkwassergewinnung liegt und zudem in der Wasserschutzzone IIIA des Wasserwerkes Aurich-
Egels des OOWV liegt. Die diesbezügliche Schutzverordnung ist daher bei der Planung zu beachten. 
Die Versickerungsfähigkeit der Böden wurde durch den Brunnenbaubetrieb Thade Gerdes 2006 im 
Auftrag der Stadt untersucht. Im Nordostteil bestehen demnach gut versickerungsfähige Sandböden, 
so dass eine vollständige Versickerung des Niederschlagswassers der gepl. Befestigungsflächen in 
Sickermulden vor Ort erfolgen kann (siehe Anlage 8.3 Bohrung 7 an Punkt B im Lageplan Anlage 
8.2). Im Südwestteil bestehen demnach weniger gut versickerungsfähige Sandböden mit Ortstein-
schicht im Untergrund, so dass nur eine teilweise Versickerung des Niederschlagswassers der gepl. 
Befestigungsflächen nach Sammlung in einem Regenrückhaltebecken (RRB) vor Ort erfolgen kann 
(siehe Anlage 8.3 Bohrung 4 am Punkt A im Lageplan Anlage 8.2). Dazu ist vom Büro Argo 2006 im 
Auftrag der Stadt ein Oberflächenentwässerungsplan (OEP) erstellt worden. 
 
Die Ackerflächen besitzen eine höhere Verdunstungsrate und einen erhöhten oberflächlichen Nieder-
schlagswasserabfluss gegenüber Grünlandflächen. Hier kann daher das Potential nach dem Erläute-
rungsbericht zum Flächennutzungsplan 2000-2010 nur bis etwa 1.500 cbm je Hektar und damit nur 
anteilig und nicht voll ausgeschöpft werden und es erfolgt eine Zuordnung zur Wertstufe 2 mit mittle-
rer Bedeutung. 
 
Die Flächen liegen im Gebiet des Entwässerungsverbandes Aurich mit dem Verbandsgewässer II. 
Ordnung „Eickebuschgraben“ als Vorfluter. Dort hinein entwässert das Plangebiet über die Straßen-
seitengräben der Kreisstraße bzw. über einen von der Stadt gepflegten Schaugraben III. Ordnung mit 
dem landwirtschaftlichen Meliorationsabfluss. Im versickerungsfähigen Nordostteil ist entsprechend 
der guten Versickerungsverhältnisse kein Grabensystem vorhanden. 
 
3.5  Schutzgut Klima/Luft 
 
Das Klima im Plangebiet ist der maritimen Flachlandregion zuzuordnen. Es ist als mittelfeucht bei 
Jahresniederschlägen bis zu 800 mm jährlich zu kennzeichnen. Die Jahrestemperatur liegt bei durch-
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schnittlich 8,5° C im gemäßigten Bereich, wobei ehe r geringe Temperaturschwankungen bestehen. 
Besondere Schadstoff-, Abgas- und Staubbelastungen sind nicht vorhanden. Das Plangebiet wird 
daher als mittelwertiger Bereich mit luftreinigender und klimaausgleichender Wirkung bewertet. 
 
3.6  Schutzgut Landschaft 
 
Das Landschaftsbild im Plangebiet ist bis zur Urbarmachung vor etwa 600 Jahren ursprünglich ent-
sprechend der potentiellen Vegetation ein Stieleichen-Birkenwald gewesen. Daraus hat sich bis 1850 
eine bäuerliche Kulturlandschaft der Grünland-Wallhecken-Areale mit einzelnen Landarbeiterhäusern 
am Ostgaster Weg entwickelt. Mit der zunehmenden Besiedlung wurden die Wallheckenstrukturen 
ausgedünnt und es hat sich eine allseitige Wohnbebauung entwickelt (Bebauungspläne WH8, 72, 95, 
158, 198 und 244). Derzeit ist bei ca. 13 ha Plangebiet und 1.650 m Wallheckenbestand noch eine 
Netzdichte von ca. 130 m je Hektar, d.h. in einer nur noch geringen Größenordnung vorhanden. Dar-
aus ergibt sich unter Einschluss der mit überwiegend wenig dorfbildtypischen Gebäuden bebauten 
Flächen ein geringer Landschaftsbildwert. Betrachtet man die unbebauten Eingriffsflächen, ergibt sich 
bei 9,3 ha und 1.505 m Wallhecken eine Netzdichte von 162 m je Hektar, was einer mittleren Grö-
ßenordnung entspricht. Dem entspricht nach dem Bewertungsrahmen des Landschaftsbildwertes von 
Wallhecken anhand der Netzdichte und der Lebensraumqualität der STADT AURICH ein mittlerer 
Landschaftsbildwert. In Anbetracht der völligen anthropogenen Überformung der bestehenden Bau-
flächen und deren direktes Hineinwirken in die verbliebenen, halboffenen und noch unbebauten Flä-
chen erfolgt jedoch im Einzelfall eine Bewertung mit Wertstufe 3 mit geringer Bedeutung. 
 
Im Osten grenzt das Plangebiet an die früher noch als Offenboden bewegliche und jetzt weitgehend 
ortsfeste, bewaldete Flugsanddünenlandschaft im BPL 198 an (Biotoptyp UHT beim Weg Am Ei-
chenwall). 
 
3.7  Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Besondere Sachgüter sind im Bereich der Dorflage nicht zu erwähnen. 
 
Als Kulturgut ist das Baudenkmal Ostgaster Weg 7 (Gulfhaus/Geesthof von 1796) als ältestes Haus 
von Wallinghausen mit dem umgebenden Großbaumbestand wichtig. 
 
3.8  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 
Die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern im Bestand wirken sich nicht erheblich nachteilig 
auf einzelne Schutzgüter aus. 

 
 

4.  Prognose über die Umweltentwicklung bei Durchführung der Planung  
 
4.1  Schutzgut Mensch 
 
Das Schutzgut Mensch wird durch die Nutzung der Wohnbebauung berührt. Es entsteht ein zusätzli-
ches Verkehrsaufkommen durch das geplante Wohngebiet. Im Zuge der Realisierung des Baugebie-
tes soll eine Wohnsammelstraße entstehen, durch die eine Verlagerung von Verkehrsströmen statt-
findet. 
 
Bezüglich der geplanten Wohnbebauung hinter der vorhandenen Bebauung entlang der Wallinghau-
sener Straße ergeben sich Überschreitungen der Orientierungswerte unter Berücksichtigung eines 
Zuschlages von 3 dB(A) für Reflektionen entsprechend DIN 4109 von bis zu 5 dB(A) bei einer freien 
Schallausbreitung. Die tatsächliche Lärmbelastung reduziert sich jedoch durch die abschirmende 
Wirkung der vorhandenen Bebauung. Daher verbleibt so weit sich überhaupt eine Überschreitung der 
Orientierungswerte ergeben sollte, nur eine geringe Überschreitung. Eine konkrete Ermittlung unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Abschirmung der jeweiligen Gebäude wäre mit einem unvertret-
bar hohen Aufwand verbunden.  
 
Zusätzlich wurde eine Einzelbetrachtung der Lärmbelastung im Einmündungsbereich der geplanten 
Wohnsammelstraße auf die Kreisstraße durchgeführt. Ein Vergleich der Lärmimmissionen zwischen 
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dem Ist-Zustand und der Prognose bei Realisierung der Wohnsammelstraße zeigt hierbei eine Erhö-
hung der Lärmbelastung um ca. 5 dB(A) auf. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lage von 
Schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen mit Ihren jeweiligen Fensteröffnungen sowie der Lage der Ter-
rassenbereiche ergibt sich das Erfordernis für Schallschutzmaßnahmen für das bebaute Grundstück 
Wallinghausener Straße Nr. 96. Im Erdgeschoss sind Fensteröffnungen auf der Südseite zur Wohn-
sammelstraße ausgerichtet. Gleichzeitig liegt auf der Südseite auch die Terrasse. Bei dem Wohnge-
bäude Haus Nr. 94 werden dagegen die Fensteröffnungen die zur Sammelstraße ausgerichtet sind 
durch die Lage des vorhandenen Nebengebäudes bereits abgeschirmt. Die Schallimmissionspläne 
sind als Anlage dem Umweltbericht beigefügt. 
 
4.2  Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
In den Eingriffsbereichen gehen insgesamt 280 m Wallhecken auf 0,07 ha Flächen verloren. 
 
Im Südwestteil gehen für drei Wallheckendurchbrüche für Grundstückszufahrten 10 m Baum- bzw. 
Strauch-Wallhecken verloren. Es erfolgt eine Umwandlung in Pflasterflächen im Bereich der WA-
Flächen. Der schwerwiegende Eingriff in dem besonders wertvollen Biotoptyp HWM, HWS und HWB 
mit teilweisem Großbaumbestand (Stieleichen) ergibt daher eine Reduzierung um zwei Wertstufen. 
 
Im Südostteil gehen für zwei Wallheckendurchbrüche für die vorgesehene Planstraße 25 m Baum- 
bzw. Strauch-Wallhecken verloren. Es erfolgt eine Umwandlung in Pflasterflächen im Bereich der 
Verkehrsflächen. 
 
Im Nordostteil gehen für vier Wallheckendurchbrüche für die vorgesehenen Planstraßen 35 m Baum-
Strauch-, Baum- bzw. Strauch-Wallhecken verloren. Es erfolgt ebenso eine Umwandlung in Pflaster-
flächen im Bereich der Verkehrsflächen. Hier erfolgt wegen des Gehölzbestandes ebenfalls eine Re-
duzierung um zwei Wertstufen. 
Zudem geht wegen zu geringer Wallheckenabständen untereinander die südliche, geringer mit Ge-
hölzen bestandene bzw. gehölzfreie Wallhecke auf 210 m Länge verloren, um eine optimale Arron-
dierung der Baugrundstücke im Nordostteil bei gleichzeitig ausreichenden Gebäudeabständen zu der 
erhalten bleibenden, nördlichen Wallhecke zu erreichen, auf 165 m Länge bei gehölzfreien Wallhe-
cken wegen der weitgehend fehlenden Strukturen aus gebietsheimischen Gehölzen (Biotoptyp HWO) 
um nur eine Wertstufe Wertverlust. 
 
Weiterhin gehen auf 1,44 ha in den Eingriffsabschnitten artenreiche, halbruderale Grasfluren und 
mesophile Grünlandflächen verloren. Die Flächen werden in Bauflächen umgewandelt. Zwar erfolgt 
nur eine Teilversiegelung. Die Restflächen werden jedoch in Hausgärten mit erheblichen Ziergrün- 
und Scherrasenanteilen bei hohem Pflegeaufwand umgewandelt und verlieren so ebenfalls ihren Ar-
tenreichtum. Hier erfolgt wegen des geringeren Ausgangswertes eine Wertreduzierung um 1 WS. 
 
Aufgrund des geringen Bestandswertes sind negative Auswirkungen auf die Tierwelt kaum anzuneh-
men. Zudem werden der Baumbestand vollständig und der Wallheckenbestand überwiegend erhalten 
und erhebliche private und öffentliche Grünflächenanteile und eine aufgelockerte Bebauung festge-
setzt, so dass der Lebensraum für weniger empfindliche Arten weiterhin zur Verfügung steht. 
 
Für die spezialisierteren Arten wie Heuschrecken gehen jedoch Lebensräume auf den halbruderalen 
Grasfluren und mesophilen Grünlandflächen verloren und entfallen damit auch als Nahrungsgrundla-
ge für Vögel und Kleinsäuger (- 1 WS auf 1,44 ha: 1,38 ha UHT GMZ und 0,06 ha Sukzessionsge-
büsch BRS). Zudem gehen auf 115 m Länge gehölzbestandene Wallhecken für Planstraßendurch-
brüche und Grundstückszufahrten verloren. 0,09 ha halbruderale Grasflur (UHT auf gepl. Ausgleichs-
fläche am Ostrand) können allerdings mit dem umgebenden Wallheckenbestand erhalten bleiben. 
 
Durch den zur Verkehrssicherung erforderlichen Ausbau des Kreisverkehrs an der K 130 Wallinghau-
sener Straße gehen neun der elf Winterlinden (HB Wl.) mit ca. 25 cm Stammumfang verloren. 
 
4.3  Schutzgut Boden 
 
Es wird insgesamt eine maximal zulässige Grundfläche von 160 qm je Einzel- bzw. Doppelhaus bei 
95 Baugrundstücken mit einer Fläche von je 600 qm bis 800 qm in den Eingriffsbereichen nach dem 
städtebaulichen Entwurf des Bebauungsplanes festgesetzt. Zzgl. 50 % Befestigung für Nebenanla-
gen nach BauNVO können damit je Baugrundstück maximal 240 qm Fläche befestigt werden. Dies 
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entspricht noch einer aufgelockerten dörflichen Struktur mit einer GRZ von 0,20 bis 0,30. Es ergeben 
sich daraus auf 6,91 ha neu ausgewiesener Bauflächen insgesamt bis zu 2,28 ha Befestigungsflä-
chen für Hauptgebäude einschl. Nebenanlagen. Für die Verkehrsflächen ergeben sich zusätzlich in 
den Eingriffsbereichen 0,98 ha neue befestigte Flächen einschl. der Seitenstreifen für Versorgungs-
leitungen unter Scherrasen. Die im Seitenraum anzuordnenden Straßenbaumflächen mit 0,11 ha (72 
Bäume) und Sickermuldenflächen mit 0,06 ha (250 m) werden darin nicht eingerechnet. Zusammen 
ergeben sich also 3,26 ha neue Befestigungsflächen. 
 
Da damit die Lebensraumfunktionen auch für alle anderen Schutzgüter verloren gehen, ist nach 
BREUER die Kompensation für dieses Schutzgut zusätzlich zu der für das Schutzgut Pflanzen als 
Maßnahme durchzuführen. Nach BREUER ergibt sich dafür ein Kompensationsflächenfaktor von 0,3 
für Böden der Wertstufe 2 bei Aufwertung um eine Wertstufe. Bei 2,28 ha Bodenbefestigungen auf 
Bauflächen resultiert daraus ein Kompensationsflächenbedarf von 0,68 ha. Bei 0,98 ha Verkehrsflä-
chen resultiert daraus ein Kompensationsflächenbedarf von 0,29 ha. Zusammen ergeben sich 0,97 
ha Kompensationsbedarf. 
 
Dieser Ausgleich soll nur insoweit intern erfolgen, als die Bauflächenentwicklung nicht behindert wird 
und er gleichzeitig für die Schutzgüter Landschaft und Luft/Klima zur Durchgrünung und damit zur 
Eingriffsminimierung dienen kann. Ansonsten soll der Kompensationsbedarf extern in Schirum ge-
deckt werden. 
 
4.4  Schutzgut Wasser 
 
Dieses Schutzgut wird wegen des hohen flächendeckenden Ausgangswertes der Grünlandanteile 
und Gehölzstrukturen (Wallhecken) zum Teil erheblich beeinträchtigt. Insgesamt gehen auf 7,89 ha 
befestigter Flächen im Plangebiet 7.000 cbm Grundwasserneubildung verloren (6,91 ha Wohnbebau-
ung und 0,98 ha Verkehrsflächen). Sie teilen sich wie folgt auf Grünland- und Ackeranteile auf. 
 
Die Grünlandanteile und Gehölzstrukturen (Wallhecken) mit 5,39 ha Fläche sind stark durch die Ein-
griffe betroffen. Es erfolgen auf etwa 2,21 ha Grünland im Wasserschutzgebiet Umwandlungen in 
Bauflächen mit entsprechender Verringerung der Grundwasserneubildung von etwa 5.500 cbm jähr-
lich. 
 
Es erfolgt durch die nur teilweise Versiegelung unter 50 % der Bauflächen nur eine Abwertung um ei-
ne Wertstufe von Flächen ohne Versiegelung oder mit geringer Beeinträchtigung (WS 1) zu Flächen 
mit geringer Versiegelung oder mäßiger Beeinträchtigung (WS 2) im Bereich der Grünlandanteile. 
 
Dazu ist wegen der geplanten Neuanlage oberirdischer Wasserrückhaltungs- und Versickerungsflä-
chen (Gewässerneuanlage) die Aufstellung eines Oberflächenentwässerungsplanes (OEP) notwen-
dig. Dies ist im Auftrag der Stadt durch das Ingenieurbüro Argo aus Norden im Jahr 2006 flächende-
ckend erfolgt. Hier wird der Oberflächenwasserabfluss auf den bestehenden landwirtschaftlichen Me-
liorationsabfluss durch ein naturnahes Regenrückhaltebecken ohne Bodenbefestigungen und mit 
Flachböschungen von 1 : 3 (RRB) begrenzt (näheres s.u. bei Kapitel 5.1 Eingriffsvermeidung), so 
dass unter Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen kein erheblicher Eingriff verbleibt. 
 
Es erfolgen auf etwa 2,60 ha Acker- und Grabeland im Wasserschutzgebiet Befestigungen für Bau-
flächen auf etwa 1,05 ha mit entsprechender Verringerung der Grundwasserneubildung von etwa 
1.500 cbm jährlich. Für den Trinkwasserschutz ist dieser Wert in Bezug auf das gesamte Wasser-
schutzgebiet mit ca. 10.000.000 cbm jährlichem Grundwasserneubildungspotential bei 6.000.000 
cbm genehmigter Jahres-Wasserentnahme des OOWV allerdings noch von untergeordneter Bedeu-
tung. 
 
Unter Berücksichtigung der o.g. Vermeidungsmaßnahmen (Details siehe Kapitel 5.1) wird für die A-
ckerstücke keine erhebliche Beeinträchtigung angenommen, da die Wertstufe 2 bestehen bleibt. 
 
4.5  Schutzgut Klima/Luft 
 
Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes sind wegen der geringfügigen Flächenausdehnung und der 
Kleinteiligkeit der neuen Bauflächen bzw. Baukörper und der aufgelockerten Bebauung bei weitge-
hendem Erhalt der Gehölzstrukturen sowie deren Ergänzung sowie unter Berücksichtigung der u.g. 
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Vermeidungsmaßnahmen nicht anzunehmen. 
 
4.6  Schutzgut Landschaft 
 
Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes sind wegen des geringen Ausgangswertes der Kleinteiligkeit 
der neuen Bauflächen bzw. Baukörper sowie der aufgelockerten Bebauung bei weitgehendem Erhalt 
der Gehölzstrukturen sowie deren Ergänzung sowie unter Berücksichtigung der u.g. Vermeidungs-
maßnahmen nicht anzunehmen. 
 
4.7  Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut sind wegen der Aufnahme des Baudenkmales 
Ostgaster Weg 7 in den Bebauungsplan entsprechend des Bestandes nicht anzunehmen. Auch die 
Erschließung der neuen Bauflächen erfolgt über eine neue Planstraße 80 m nördlich des Gebäudes, 
so dass der Verkehr auf dem z.T. für Kfz abgehängten Ostgaster Weg sich verringert. 
 
4.8  Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 
Die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern bei Verwirklichung des Vorhabens wirken sich 
nicht erheblich nachteilig auf einzelne Schutzgüter aus. 
 
 

5.  Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Umweltauswirkungen 
 
5.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
 
Im bebauten Bereich entlang der Wallinghausener Straße, bei der eine Überschreitung der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 vorliegt, ist ein passiver Schallschutz festgesetzt, der dann vorzusehen ist, 
wenn in diesem Teilbereich Neubauten bzw. Umbauten vorgenommen werden. In dem gekennzeich-
neten Bereich B ist an allen der Kreisstraße zugewandten und um bis zu 90 °C abgewinkelten Fron-
ten von Gebäuden von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Küchen, Bädern und 
Hausarbeitsräumen bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den Anforderungen für den 
Lärmbereich III gemäß DIN 4109 Schallschutz im Hochbau Tabelle 8 Zeile 4 entsprechen. In diesem 
Bereich gilt außerdem, dass wenn in den beschriebenen Aufenthaltsräumen Schlafräume vorgese-
hen werden, diese mit schallgedämpften Lüftungseinrichtungen zu versehen sind. 
 
Bezüglich der geringen Überschreitungen der Orientierungswerte auf den hinter der vorhandenen 
Wohnbebauung liegenden Wohngebietsflächen ist die Festsetzung von Lärmschutzmaßnahmen ent-
behrlich. Ein hierfür erforderliche Dämmung von Fenstern entsprechend des Lärmpegelbereichs II ist 
bereits durch die heutigen Anforderungen bezüglich des Wärmeschutzes eingehalten. 
 
Um einen Schallschutz für das vorhandene Wohnhaus Wallinghausener Str. 96 zu erreichen, ist eine 
Lärmschutzmaßnahme durch einen 2,5 m hohen Wall mit aufgesetzter Lärmschutzwand eingeplant. 
Hierdurch kann sichergestellt werden, dass die Belastung im Erdgeschoss und auf den Freibereichen 
südlich des Gebäudes keine Lärmbelastungen aufweisen, die den Werten ohne Anbindung der 
Wohnsammelstraße signifikant überschreiten. 
 
Damit Lärmimmissionen von der geplanten Wohnsammelstraße in dem Teilabschnitt, bei dem Ver-
kehre aus dem Neubaugebiet mit den Verkehren aus dem Gebiet Ostgaster Weg zusammengeführt 
werden, zu keinen Konflikten bei der geplante Wohnbebauung führen, wird die Baugrenze bei den 
Grundstücken, die nördlich der Sammelstraße liegen auf 10 m von der Straße abgerückt. 
 
Bzgl. des Schutzgutes Pflanzen bleibt der Baumbestand aus gebietsheimischen Arten vollständig er-
halten und wird mit freizuhaltendem Wurzelraum als zu erhalten im BPL festgesetzt. Auch die Wall-
hecken außerhalb der Eingriffsbereiche werden auf 150 m Länge vollständig mit den zum Wurzel-
schutz erforderlichen Abstandsfestsetzungen zu Wohnhäusern erhalten. 
In den Eingriffsbereichen bleiben die Wallhecken überwiegend auf 1.225 m Länge erhalten. Diesbzgl. 
werden Zahl und Breite der Wallheckendurchbrüche minimiert, vor allem durch die Zusammenlegung 
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von Grundstückszufahrten über lediglich fünf Planstraßendurchbrüche sowie drei Durchbrüche für 
Grundstückszufahrten. Die Zufahrten für die weiteren Baugrundstücke erfolgen in wallheckenfreien 
Abschnitten sowie an vorhandenen Durchbrüchen. Es erfolgen zusätzlich Abstandsfestsetzungen. 
Sie werden zur Erhaltung der bestehenden Wallhecken je nach Stärke der Wurzelraumgefährdung 
(Wohnhaus stark, Nebenanlagen mittel, sonstige Maßnahmen wie Gartenwege gering) gestaffelt. Für 
Hauptgebäude liegen sie bei einem Abstand von 6 m (ca. 5 m Abstand von der Wallachse entspre-
chend der mittleren Kronentraufe zzgl. 1 m Sicherheitsabstand), für Nebengebäude bei 5 m und für 
Bodenabtrag und sonstige Bodenbefestigung bei 3 m. 
 
Zu den Schutzgütern Boden und Wasser wird in den noch unbebauten Eingriffsbereichen (WA 1 und 
WA 2) eine niedrige maximale Grundfläche von 160 qm festgesetzt, um die Befestigung bzw. Versie-
gelung der Bauflächen unter 50 % zu halten und damit eine nur teilweise Verringerung der Grund-
wasserneubildung und der belebten Oberbodenschichten zu sichern. Es ergibt sich daraus eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,20 bis 0,30 je nach Größe des Baugrundstückes. Zuzüglich ist eine 
Mehrversiegelung von 50 % für Nebenanlagen nach Baunutzungsverordnung zulässig. Das ergibt ei-
ne Bodenversiegelung von max. 240 qm je Baugrundstück. 
 
Zum Schutzgut Wasser erfolgt in den versickerungsfähigen Eingriffsflächen im Nordostteil im Bereich 
der Bodenbohrprobe bei B (Nr. 7 in Anl. 8.3) eine Versickerung vor Ort in Sickermulden im Straßen-
seitenraum auf etwa 250 m Länge und in mind. 1,5 m Breite entsprechend des OEP, d.h. auf 0,06 ha. 
In den weniger versickerungsfähigen Eingriffsflächen im Südwestteil erfolgt im Bereich der Boden-
bohrprobe bei A (Nr. 4 in Anl. 8.3) eine konzentrierte Versickerung in einem Regenrückhaltebecken 
im Zentrum dieses Bereiches mit etwa 34 m Länge und 26 m Breite entsprechend des OEP auf 0,09 
ha. Das RRB und die Sickermulden werden ohne Bodenbefestigungen angelegt, um eine Teil- bzw. 
Vollversickerung zu ermöglichen. Damit wird das Oberflächenwasser vor Einleitung in den Vorfluter 
über offene Gräben gesammelt und zurückgehalten und nur zum Teil und zeitlich verzögert bis zur 
Höhe des landwirtschaftlichen Meliorationsabflusses durch ein Drosselbauwerk abgeleitet. Damit 
verbleiben angesichts der Versiegelung unter 50 % keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
 
Zum Schutzgut Landschaft erfolgen zur vollständigen Eingriffsvermeidung eine Vielzahl von gestalte-
rischen und baurechtlichen Festsetzungen im Bebauungsplan. Ziel ist dabei die Erhaltung einer auf-
gelockerten und am Bestand orientierten Bebauung. Damit soll den dörflichen Strukturen und dem 
Wallheckenbestand von Wallinghausen Rechnung getragen werden. Die weiteren Details ergeben 
sich aus der Begründung zum Bebauungsplan und betreffen die maximale Geschossfläche (Ge-
schossflächenzahl 0,3), die max. Firsthöhe von 8,5 m, die max. Traufhöhe von 4,0 m, die max. Ge-
bäudelänge von 16 m, die Dachneigung von 30°-50°, d ie dorfbildtypischen Dachfarben (orange, rot, 
grau, braun). Zum Wurzelschutz werden die Abstände zu Wallhecken von mind. 6 m und zu Bäumen 
entsprechend des Kronentraufbereiches festgesetzt. Zudem wird die Dorfdurchgrünung durch Stra-
ßenbaumpflanzungen gebietsheimischer Arten ergänzt. Für diesen Bereich werden daher Kompen-
sationsmaßnahmen vorgesehen, die als Vermeidungsmaßnahmen auch zur landschaftsgerechten 
Neugestaltung des Orts- und Landschaftsbildes beitragen, wie zudem auch die Wallheckenneuanla-
ge am RRB. 
 
5.2  Maßnahmen zum internen Ausgleich 
 
Zum Schutzgut Tiere ist ein Internausgleich wegen der entstehenden Störungen für die Fauna durch 
Verkehr und Gartennutzung nicht sinnvoll, so dass extern Wallheckenneuanlagen und Grünlandver-
nässungen erfolgen. 
 
Zum Schutzgut Pflanzen werden intern am RRB gut 60 m Wallhecken neu angelegt (siehe auch An-
lage 8.5, Gehölzartenliste Nr. 2). Damit wird zugleich das RRB eingegrünt und vor Störungen aus den 
umgebenden Bauflächen geschützt. Weiter wird zum Schutz der z.T. bewaldeten Flugsanddüne am 
Ostrand des Plangebietes Richtung Am Eichenwall ergänzend zu den entsprechenden Festsetzun-
gen des BPL 198 auf 0,09 ha eine ergänzende Feldgehölzpflanzung auf bisherigen halbruderalen 
Grasfluren beiderseits des im Grünzug gepl. Radweges in der Ostecke vorgesehen. Zur Berücksich-
tigung einer Kompensation für Wallheckenverluste erfolgt die Verwendung gebietsheimischer Arten 
nach Anl. 8.5, Gehölzartenliste Nr. 3. An der K 130 werden im Zuge des Ausbaues zum Kreisverkehr 
ersatzweise acht neue Straßenbaum-Hochstämme im Straßenseitenraum gebietsheimischer und 
standortgerechter Arten (Säulen-Stieleiche oder Sandbirke) angepflanzt. 
 
Zum Schutzgut Boden erfolgt nur ein teilweiser Internausgleich, vor allem durch Straßenbaumpflan-
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zungen. Zur optimalen Funktionserfüllung werden gebietsheimische Arten verwendet. Um einen der 
Wuchsgröße entsprechenden Mindest-Wurzelraum von 10 m Länge und 1,5 m Breite zu erreichen, 
ergibt sich zzgl. der Zufahrtsbereiche zu den Hausgrundstücken ein Mindestpflanzabstand von 15 m 
in den Baumreihen. Zur Pflanzung an den Planstraßen werden mittelwüchsige Bäume II. Ordnung 
festgesetzt, um nicht zu viel Schattenwurf vor allem auf den nordseitig angrenzenden Baugrundstü-
cken zu erhalten. Bei den 8,00 m breiten Planstraßen wird einreihig im Bereich der nach OEP anzu-
legenden Sickermulden gepflanzt, zum Leitungsschutz auf der den Versorgungsleitungen gegenüber 
liegenden Seite des Straßenraumes. Auf 700 m dieser Planstraßen sind so 46 Baumpflanzungen 
möglich. Bei den 12,75 m bzw. 10,75 m breiten Planstraßen wird eine zweireihige Allee beidseitig der 
Kfz-Fahrbahn gepflanzt, wobei ein Reihenabstand von 6,7 m gewählt wird. Das entspricht bei 4,50 m 
Fahrbahnbreite je gut 1,0 m Fahrbahnkantenabstand. Dieser ist zur Verkehrssicherheit bzgl. Aus-
weichmanövern mindestens erforderlich. Die Versorgungsleitungen werden zum Wurzelschutz mit 
mind. 2,5 m Abstand verlegt (im Bereich des nordseitig angeordneten Radweges). Auf 200 m breite-
rer Planstraßen sind bei gleichem Pflanzabstand in den Reihen 26 Baumpflanzungen möglich. Es 
sind nur die Arten Sandbirke und Säulen-Stieleiche verwendbar. Sie sind zur ökologischen Funkti-
onserfüllung gebietsheimisch, zur Verkehrssicherheit als Straßenbäume auf Sandboden standortge-
recht und zur Schattenwurfminimierung mittelwüchsig (siehe Gehölzartenlisten in Anlage 8.5). 
 
Zudem erfolgt auf weiteren 0,124 ha eine gebietsheimische Feldgehölzpflanzung (Arten siehe Anlage 
8.5, Gehölzartenliste Nr. 3) auf bisherigen Ackerflächen beiderseits und nördlich des im Grünzug ge-
planten Radweges, die ebenso für die Aufwertung des Bodenlebens in der belebten Oberboden-
schicht geeignet sind. Aufgrund des geringen ökologischen Ausgangswertes erfolgt dort eine Aufwer-
tung um 2 Wertstufen. 
 
Schließlich wird auch auf 0,32 ha der bisherigen Ackerflächen im Nordostteil, die als öffentliche Grün-
fläche Parkanlage (geplanter Grünzug beiderseits des selbstständigen Radweges) festgesetzt wird, 
ein Ausgleich berücksichtigt. Hier erfolgt eine Wieseneinsaat mit Mahd im mehrwöchigen Rhythmus. 
Stellenweise ist eine Bepflanzung mit gebietsheimischen Laubsträuchern aus gebietsheimischen Ar-
ten mit höherem Zierwert (Blüh- und Fruchtschmuck) der Gehölzliste Nr. 4 in Anlage 8.5 mit Entwick-
lung zu einem artenreichen Scherrasen bis halbruderaler Grasflur sowie Elementen eines einheimi-
schen Siedlungsgehölzes. Entsprechend der geringen Breite der Grünstreifen von je ca. 4,75 m so-
wie der nötigen Abstände zum mittig verlaufenden Radweg und zur Vermeidung von größerem 
Schattenwurf auf die angrenzenden Wohnbauflächen wird die Artenauswahl auf Gehölze mit maximal 
1,5 m Wuchshöhe beschränkt. 
 
5.3  Maßnahmen zum externen Ausgleich 
 
Ein weitergehender Internausgleich soll wegen der schlechteren ökologischen Funktionserfüllung und 
wegen der angestrebten hohen baulichen Ausnutzbarkeit der kernstadtnahen Flächen unterbleiben. 
Die Flächen sind entsprechend zur Deckung des prognostizierten Bedarfs bei Wohnbauflächen in In-
nenstadtlage im Zentrum von Wallinghausen im Flächennutzungsplan dargestellt worden. 
 
Die Maßnahmen zum Externausgleich erfolgen im Rahmen des Flächenpools auf städtischen Flä-
chen in Schirum im Ausgleichsflächensuchraum Krummes Tief nach FNP. Als Maßnahme ist dort 
zum Schutz der offenen bis halboffenen Niedermoorniederung und der dem entsprechenden Auswei-
sung als Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes LSG AUR 24 „Ihlower Forst und Niederung des 
Krummen Tiefs“ nach der Schutzverordnung vom 13.2.1986 grundsätzlich nur eine Grünlandextensi-
vierung bzw. –vernässung oder eine Sukzessionsentwicklung zulässig. Dies ist so auch in den be-
nachbarten, schon bestehenden Ausgleichsflächen der BPL 260 und 227 berücksichtigt worden. Auf-
grund der Lage im Naturraum Holtroper Moor- und Sandgeest, der dem vom Eingriff betroffenen Na-
turraum Auricher Geest benachbart und gleichartig ist, ist dieser Suchraum auch zum funktionalen 
Ausgleich der geplanten Eingriffe geeignet. Er weist die potenzielle natürliche Vegetation von heute 
des Erlenbruchwaldes nährstoffreicher, mäßig entwässerter Standorte auf. 
 
In Bezug auf das benachbarte FFH-Gebiet mit Erlenauenwald ist eine Grünlandextensivierung mög-
lichst mit einer Vernässung der Flächen zu verbinden, um positive Wirkungen auf den benachbarten 
entwässerten Erlenwald im Ihlower Forst zu erreichen. Unter diesem Aspekt in Verbindung mit dem 
Eingriffsschwerpunkt beim Schutzgut Wasser, und da andere Ausgleichsflächen derzeit nicht zu Ver-
fügung stehen, erfolgt eine Optimierung der Maßnahmen in Bezug auf dieses Schutzgut in Abwägung 
mit dem FNP nach Möglichkeit durch eine Grünlandvernässung. 
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In Bezug auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Boden ist der Maßnahmetyp nur als Teilaufwertung 
anzusehen, da nach Anlage 8.4 eine für die Versickerung und das Bodenleben positive Grünlandnut-
zung mit artenreichem mesophilem Grünland (Artenbestand 2005: vor allem Wasserschwaden, Rohr-
glanzgras, Weißes Straußgras, Flatterbinse, Löwenzahn und Scharbockskraut) bereits vorliegt und 
die Vegetationsdecke nur in geringerem Umfang zunimmt. Damit nimmt die Bodendurchwurzelung 
und die Wasserspeicherung nur eingeschränkt zu. Durch den Erwerb der Flächen wird die Nutzung 
jedoch dauerhaft abgesichert und durch Düngungsverzicht und Umbruchverzicht sowie Beweidungs- 
und Mäheinschränkungen aufgewertet. Insgesamt wird nach BREUER die Aufwertung um eine halbe 
Wertstufe von Wertstufe 1,5 zu Wertstufe 1 angenommen (Flächenbedarfsrechnung siehe Tabelle in 
Kapitel 6. Eingriffsregelung). Der Flächenbedarf liegt bzgl. der Schutzgüter Tiere bzw. Pflanzen bei 
2,70 ha sowie zzgl. beim Schutzgut Boden bei 0,94 ha, also zusammen 3,64 ha Grünlandvernäs-
sung. Insbesondere werden durch Düngungsverzicht die stofflichen Einträge vermindert. Durch Um-
bruchverzicht wird die Durchwurzelung gesichert. Und durch Beweidungs- und Mäheinschränkungen 
wird die Bodenverdichtung minimiert. Die in Schirum zur Verfügung stehende Fläche ist mit 3,64 ha 
für eine Vernässung für den Bedarf ausreichend und angesichts der niedrigen Anrechnung von nur 
0,5 Wertstufen Aufwertung noch angemessen. 
 
Als Entwicklungsziel wird zur optimalen ökologischen Funktionserfüllung in Abstimmung mit den 
Standortbedingungen, mit der Lage im LSG und mit der Nähe zum FFH-Gebiet der Biotoptyp GNF 
seggen-, binsen- und hochstaudenreicher Flutrasen bzw. nährstoffreiche Nasswiese mit Sumpfdot-
terblumenbestand angestrebt. Ein Befahren der Fläche zur Mähwiesennutzung bzw. zum Schlegeln 
von Gehölzen zur Offenhaltung der Landschaft ist wegen der Staunässe (Geschiebelehm als Stauho-
rizont im Untergrund) nicht in jedem Jahr möglich. Eine Beweidung ist wegen der dichten Kraut- und 
Grasschicht zur Vermeidung von Gehölzentwicklung auch nicht in jedem Jahr erforderlich. In Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist wegen der Lage am Ihlower Forst und zur optima-
len Ausnutzung des naturräumlichen Standortpotentiales eine Sukzessionsentwicklung mit ab-
schnittsweisen Gehölzentwicklungen sinnvoll und mit der Landschaftsschutzgebietsverordnung ver-
einbar. 
 
Für die Vernässung soll zur Sicherung der Niederungslandschaft und der feuchten Gras- und Kraut-
vegetation eine Einpolderung im Zusammenhang mit der südwestlich angrenzenden Ausgleichsflä-
che des BPL 227 und 260 erfolgen. Nach der Deutschen Grundkarte ist im Flurstück ein Höhenunter-
schied von 0,4 m vorhanden. Eine Randeinwallung von bis zu 0,8 m Höhe ist daher herzurichten. Zur 
Vermeidung von Schäden durch Grabegänge und Sackungen ist eine Fußbreite von 10 m vorgese-
hen. Zum Krummen Tief ist eine Einpolderung nicht nötig, da dort bereits der Aushub aus dessen frü-
herer Begradigung aufgebracht wurde. Auch bzgl. des Schutzgutes Pflanzen kann der Niedermoor-
standort so optimal aufgewertet werden. 
 
Eine kostengünstige Nutzung zur Gehölzfreihaltung kann in trockenen Jahren durch Beweidung er-
folgen, soweit ein Pächter zur Verfügung steht. Dazu werden folgende Bewirtschaftungsauflagen vor-
gesehen: 
O  Beweidung mit bis zu höchstens 2 Tieren je ha, 
O  die Beweidungsdichte ist so anzupassen, dass Trittschäden vermieden werden; 
O  Beweidung frühestens ab 15.6. bis spätestens 15.10. des Kalenderjahres, 
O  einmalige Nachmahd nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache, 
O  Nachmahd von innen nach außen oder von einer Seite beginnend, 
O  Schleppen und Walzen nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache, 
O  keine Düngung, 
O  viehkehrende Einzäunung an der Böschungsoberkante der Gräben bzw. Räumstreifen, 
O  keine Zufütterung des Weideviehs auf der Fläche, keine Portionsbeweidung, 
O  kein Umbruch, keine Neueinsaat, keine Kalkung, kein Biozideinsatz, 
O  keine Anlage von Erdsilos oder Feldmieten, 
O  keine zusätzliche Drainage, keine Grüppen-/Grabenneuanlage, keine Sohlvertiefungen, 
O  Instandsetzung vorstehender Einrichtungen nur in Ausnahmefällen nach Absprache und 
O  Erhalt des Bodenreliefs, d.h. kein Verfüllen von Gräben, Grüppen und Senken. 
Durch die Einpolderung und die dichte Krautvegetation ist ein umfangreicheres Aufkommen von Ge-
hölzen nicht zu erwarten. 
 
Wegen der hohen Grundwasserstände und der schlechten Erreichbarkeit besitzen die Flächen eine 
geringe landwirtschaftliche Bedeutung. Daher wurden sie auch in Abstimmung und auf Anregung der 
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GLL Amt für Landentwicklung Aurich zum Verfahren der Flurbereinigung Schirum unter Berücksichti-
gung landwirtschaftlicher Belange erworben. 
 
Weiterhin ist eine Wallheckenneuanlage bzgl. der Kompensation zum Schutzgut Tiere in 130 m Län-
ge vorgesehen. Sie wirkt sich bzgl. Landschaftsbild und Wiesenvögeln nicht negativ aus, da sie sich 
an den vorhandenen Wallheckenbestand am Nordrand der Niederung angliedert und da auf die An-
pflanzung baumartiger Gehölze wie Sandbirke und Stieleiche verzichtet wird. Bei einer Wallfußbreite 
von 2,5 m ergibt sich daraus eine Flächengröße von 0,03 ha. Sie zieht sich zur Verbindung mit den 
über Eck anschließenden Randwallhecken geringfügig auch in das Gebiet der westlich angrenzenden 
Ausgleichsfläche für den BPL 260 hinein. Die Wallanlage und -bepflanzung ergibt sich aus der Anla-
ge 8.5, Gehölzartenliste Nr. 2. 
 
Die Maßnahmen zum Extern- und Internausgleich sind entsprechend der Satzung über die Erhebung 
von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen und abzurechnen. Für den 
Externausgleich stellt die Stadt das Flurstück 43/2 in der Flur 11, Gemarkung Schirum bereit. Die 
Maßnahmen werden den erstmals bebaubaren Bauflächen bzw. Baugrundstücken in der Gemarkung 
Wallinghausen, Flur 3 und Flur 4, zugeordnet, auf denen nach der zeichnerischen Festsetzung auf 
6,91 ha Wohnbauflächen zusätzliche Eingriffe zu erwarten sind. 
 

5.4  Betrachtung anderweitiger Planungsmöglichkeiten einschließlich Nullvariante 
 
Alle anderweitig möglichen Bauflächen würden mehr Landschaftsbildbeeinträchtigung des Dorfes 
Wallinghausen durch Ausdehnung in die freie Landschaft bedeuten. Ein Verzicht würde die Stärkung 
des Mittelzentrums Aurich durch Schaffung innerstädtischer Wohnbauflächen erschweren. Die land-
wirtschaftliche Nutzung der Flächen ist zudem stark zurückgehend. 
 
Ein Verzicht auf den Grünzug im Ostteil mit dem integrierten Radweg ist aufgrund der im Flächennut-
zungsplan vorgesehenen Förderung des Radverkehrs durch die dargestellte attraktive Wegeverbin-
dung des östlichen Innenstadtrandes mit der Altstadt nicht sinnvoll. Zudem würde dann die Grünglie-
derung zum südlich angrenzenden BPL 198 mit strengeren Gestaltungsfestsetzungen entfallen. 

 
 

6.  Eingriffsregelung 
 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung bezieht sich nur auf die im Biotoptypenplan festgesetzten, 
vom Eingriff betroffenen Flächen im bisherigen Außenbereich. Es verbleibt eine bilanzierte Eingriffs-
fläche von 9,30 ha im Plangebiet (Lage entsprechend dem Bestandsplan Biotoptypen in Anlage 8.2). 
Sie verteilt sich auf die drei Teilflächen Nord mit 7,16 ha, Südwest mit 0,96 ha und Südost mit 1,18 
ha. Die Lage ergibt sich auch aus dem Übersichtsplan auf dem Titelblatt. Der bilanzierte Eingriffsbe-
reich umfasst also nur die derzeit unbebauten, noch landwirtschaftlich genutzten Flächen im Kernbe-
reich des Plangebietes. 
 
Die verwendeten Abkürzungen zu den Wertstufen (WS) werden im Kapitel 7.3 erläutert. Die verwen-
deten Abkürzungen zu den Biotoptypen (HWM, GIT etc.) werden in der Anlage 8.2 erläutert. 
 

Schutzgut Betroffener 
Bereich mit 
erheblichen 
Umweltauswir-
kungen, sh. 
auch Kap. 3. 

Beeinträchti-
gungsumfang, 
sh. auch Kap. 
4. 

Vermeidungs-
und Verringe-
rungs-
maßnahmen, 
sh. auch Kap. 
5.1 

Ausgleichs-
maßnahmen 
intern, sh. auch 
Kap. 5.2 

Ausgleichs-
maßnahmen 
extern, sh. auch 
Kap. 5.3 

 
Tiere und 
Pflanzen 

0,03 ha 115 m 
Wallhecken 
HWM HWB 
HWS   WS 1 
 
 
 
0,04 ha 165 m 
gehölzfreie 

Umwandlung in 
Wohnbauflä-
chen und Plan-
straßen zu PHZ 
OEL TFZ WS 3  
- 2 WS 
 
Umwandlung in 
Wohnbauflä-

Minimierung 
Durchbrüche 
nach Breite und 
Zahl 
 
 
 
 
 

0,02 ha   60 m 
Wallhecken-
neuanlagen am 
RRB GIT WS 3 
zu HWS WS 2   
+ 1 WS 
0,07 ha Feld-
gehölzneuan-
pflanzungen 

0,03 ha   130 m 
Wallhecken-
neuanlagen 
GMF WS 1-2 zu 
HWS WS 1      
+ 0,5 WS 
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Wallhecken 
HWO   WS 2 
 
 
 
 
0,31 ha     
1.225 m Wall-
hecken HWM 
HWB HWS 
HWO HWX  
WS 1 u. WS 2 
 
1,44 ha halbru-
derale Grasflur 
u. mesophiles 
Grünland UHT 
GMZ BRS    
WS 2 
 
9 Straßenbäu-
me K 130 Win-
terlinden       
WS 1-2 

chen und Plan-
straßen zu PHZ 
OEL TFZ WS 3 
- 1 WS 
 
 
Heranrücken 
der Bebauung 
zu HWM HWB 
HWS    WS 1 u. 
WS 2 
 
 
Umwandlung in 
Ziergärten und 
Verkehrsflä-
chen zu PHZ 
TFZ WS 3        
– 1 WS 
 
Fällung am 
gepl. Kreisver-
kehr zur Ver-
kehrssicherung 

 
 
 
 
 
 
Wallheckenbe-
pflanzung, 
Wallheckenab-
stände, Feldge-
hölzentwicklung 

bds. Rad-
/Fußweg in 
Ostecke UHT 
WS 2 zu HN 
WS 1    + 1 WS 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,09 ha natur-
nahes RRB GIT 
WS 3 zu SES 
WS 2 + 1 WS 
 
 
 
9 Straßenbäu-
me Säulen-
Stieleiche oder 
Sandbirke an   
K 130     WS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,70 ha Grün-
landvernässung 
oder Sukzessi-
onsentwicklung 
GMF WS 1-2 zu 
GNF WS 1  + 
0,5 WS 

 
Boden 

6,91 ha Grün-
land- u. Acker-
flächen mit  
Sandböden GIT 
ASm UHT GMZ 
WS 2 
 
 
 
0,98 ha Grün-
land- und A-
ckerflächen mit 
Sandböden GIT 
ASm UHT GMZ 
WS 2 

2,28 ha Um-
wandlung in 95 
Wohnbau-
grundstücke mit 
Hauptgebäuden 
u. Nebenanl. zu 
OEL WS 3         
– 1 WS 
 
Befestigung zu 
Planstraßen 
und Radwegen 
zu TFZ WS 3    
– 1 WS 

GR max. 160 
qm zzgl. 50 % 
für Nebenanla-
gen 
 
 
 
  (2,28 ha * 0,3 
     = 0,68 ha) 
 
  (0,98 ha * 0,3 
     = 0,29 ha) 

72 Straßen-
bäume auf 0,11 
ha GIT ASm 
WS 2 zu HB 
WS 1 + 1WS 
0,05 ha Feld-
gehölzneuan-
pflanzung am 
Ostrand ASm  
WS 3  zu HSE 
WS 2   + 1 WS 
0,34 ha öffentli-
che Grünfläche 
ASm WS 3 zu 
GRR/HSE    
WS 2    + 1 WS 

0,94 ha Grün-
landvernässung 
oder Sukzessi-
onsentwicklung 
GMF WS 1-2 zu 
GNF WS 1       
+ 0,5 WS 

 
Wasser 

5,39 ha Grün-
landflächen GIT 
UHT GMZ    
WS 1 
 
 
 
 
 
 
 
2,60 ha Acker-
flächen ASm 
EGG WS 2 

2,21 ha Um-
wandlung in 
Bau- und Ver-
kehrsflächen 
mit Versiege-
lung unter 50 % 
zu OEL TFZ 
WS 2   – 1 WS 
 
 
 
1,05 ha Um-
wandlung in 
Bau- und Ver-
kehrsflächen 
mit Versiege-
lung < 50 % zu 
OEL TFZ WS 2 

GR max. 160 
qm zzgl. 50 % 
für Nebenanla-
gen 
 
Minimierung 
Planstraßen-
querschnitte 
 
SW-Teil: natur-
nahes RRB 
nach OEP auf 
0,09 ha mit 
Teilversicke-
rung 
 
NO-Teil: 250 m 
Sickermulden 
an Planstraßen 
auf 0,06 ha und 

 3,64 ha Grün-
landvernässung 
oder Sukzessi-
onsentwicklung 
GMF WS 1-2 zu 
GNF WS 1       
+ 0,5 WS 
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Vollversicke-
rung auf Bau-
grundstücken 

 
Klima/Luft 

ohne  Wallheckener-
halt/-neuan-
lage, Baumer-
halt/-neupflan-
zung, GR max. 
160 qm, 0,09 
ha naturnahes 
Regenrückhal-
tebecken, 250 
m Sickermul-
den, Gebäude-
höhe max. 8,5m 

  

 
Landschaft 

ohne  GFZ max. 0,3; 
max. Firsthöhe 
8,5 m; max. 
Traufhöhe 4,0 
m; max. Ge-
bäudelänge 16 
m; Dachnei-
gung 30°-50°; 
dorfbildtypische 
Dachfarben rot 
orange grau 
braun; Wohn-
hausabstand zu 
Wallhecken 
mind. 6 m 

  

 
 
7.  Methoden und Überwachung 

 
7.1  Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Informationen 
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Informationen sind im Verfahren nicht aufgetreten. 

 
7.2  Geplante Maßnahmen zur Überwachung bei der Durchführung 
 
Die Schutzbestimmungen für Wallhecken und Einzelbäume sind durch die Stadt Aurich, Fachdienst 
Planung wie in allen anderen Fällen auch hier anzuwenden und zu überwachen. Die Schließung der 
bestehenden Lücken im Bereich der festgesetzten Wallhecken wird über den Abschluss eines Er-
schließungsvertrages geregelt. Die Überwachung der Einhaltung des Vertrages erfolgt durch den 
Fachdienst Bauverwaltung der Stadt Aurich. Die Einhaltung der gestalterischen und baurechtlichen 
Festsetzungen erfolgt insoweit durch den Fachdienst Bauordnung. Im übrigen wird die Stadt eigen-
tumsrechtlich die Umsetzung der externen Ausgleichsmaßnahmen durch die Nieders. Landgesell-
schaft Aurich im Auftrag der Stadt Fachdienst Planung im Zuge des bestehenden Geschäftsbesor-
gungsvertrages durch Abschluss eines Nutzungsvertrages umsetzen und überwachen (Grünlandver-
nässung). Die Umsetzung und Überwachung der Wallheckeninstandsetzungen und der Wallhecken-
neuanlage erfolgt. Die Einhaltung der Ausbaustandards der Regenrückhalteanlagen und der Aufla-
gen bzgl. der ggfls. nach Oberflächenentwässerungsplan nötigen Regenwasserversickerung wird 
durch die Stadt Fachdienst Tiefbau sichergestellt und durch die Untere Wasserbehörde des Land-
kreises überwacht. 
 
7.3  Angewandte Untersuchungsmethoden 
 
Die eingriffsrelevanten Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft 
werden grundsätzlich nach BREUER (Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsre-
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gelung in der Bauleitplanung, Niedersächsisches Landesamt für Ökologie Heft 1/94, Hildesheim, 
1994) bewertet und bilanziert. Ein separater Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung ist aufgrund der Abhandlung im Umweltbericht entbehrlich. 
 
Für die Bewertung von Eingriff und Ausgleich werden zur Eingriffsregelung bei den Schutzgütern Tie-
re und Pflanzen, Boden, Wasser (Grundwasser und Oberflächengewässer), Luft/Klima und Land-
schaft drei ökologische Wertstufen gebildet. Entsprechend der Wertstufenänderung sollen Ab- und 
Aufwertung möglichst funktionell gleichartig und im vom Eingriff betroffenen Raum erfolgen. 
 

Ökologische Wertstufe (WS) Ökologische Bedeutung 
   1    Besonders 
   2    Allgemein 
   3    Gering  

 
Insoweit wurde zunächst eine Biotoptypenbestandsaufnahme und eine Vegetationsaufnahme durch-
geführt und mit den vorliegenden Bestandsdaten aus der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
von 1993 bis 2000 abgeglichen. Aufgrund der in diesem Zuge erfolgten örtlichen Nacherhebung des 
Vermessungsbüros Thomas & Splonskowski aus dem Jahr 2004 wurden ergänzend zur Anpassung 
der Planung an die tatsächlichen Gegebenheiten die Geländehöhen, Wallhecken und größeren Ein-
zelbäume in der Planunterlage zum Bebauungsplan aufgemessen. 
 
Daneben wurde zur Wallheckenbewertung das Wallheckenkataster des Landkreises Aurich von 1984 
und vorliegende Luftbilder der Stadt von 2004 herangezogen. 
 
Weitere Fachgutachten wie etwa ein Vogelkundliches Gutachten sind wegen der geringfügigen Aus-
wirkungen auf die Umwelt ohne spezifische Wirkfaktoren nicht erforderlich. 
 
Zur Bodenwertigkeit wurde die Bodenkundliche Standortkarte von Niedersachsen und Bremen M. 1 : 
50.000 (BOES & MÜLLER, 1989) des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung Hanno-
ver herangezogen. Zusätzlich wurde für die Aufstellung des Oberflächenentwässerungsplanes eine 
begleitende Baugrunduntersuchung durch den Brunnenbaubetrieb Thade Gerdes aus Norden 2006 
im Auftrag der Stadt zur Klärung der Versickerungsmöglichkeiten im Untergrund durchgeführt (Anlage 
8.3). 
 
Zur Grundwasserneubildung wurde das Gutachten von ADEN Gewässerhaushalt Ostfrieslands (Nie-
ders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küstenschutz und Naturschutz (ehem. Bezirksregierung 
Weser-Ems, Außenstelle Aurich/ehem. STAWA Aurich), Aurich, 1993, herangezogen. Zur Ableitung 
und Teilversickerung wird durch das Ingenieurbüro Argo seit 2006 ein Oberflächenentwässerungs-
plan für die neu anzulegenden Regenrückhalteflächen der Stadt aufgestellt, der im Fachdienst Tief-
bau einsehbar ist. 
 
Zur Festlegung der naturräumlichen Zuordnung wurde MEISEL (Naturräumliche Einheiten Blatt Ol-
denburg-Emden, Bundesamt f. Naturschutz (ehem. Bundesforschungsanstalt für Raumordnung, 
Bonn, 1962) herangezogen. Weitere Vegetationsuntersuchungen waren nach augenscheinlicher Bes-
tätigung nicht nötig. 
 

 
8.  Anlagenverzeichnis 

 
8.1    Sieben Vegetationsaufnahmen 
8.2    Bestandsplan Biotoptypen (Karte) 
8.3    2 Bodenbohrproben 
8.4    Karte der externen Ausgleichsmaßnahmen 
8.5    4 Gehölzartenlisten 
8.6    Schalltechnisches Fachgutachten 
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Anlage 8.1: 
 
7 Vegetationsaufnahmen nach Rothmaler (Methode Braun-Blanquet) 
 
 
 
 
Planzeichenerklärung: 
 
 
 
Charakterarten der Pflanzengesellschaften (Soziologisches Verhalten) 
 
Gesell.   Pflanzengesellschaft nach ELLENBERG 
 
Nr. der Pflanzen- 
gesellschaft 
 
1.234   A Assoziationscharakterart (kennzeichnet Vegetationsgruppe) 
1.23x   K Klassencharakterart 
1.2xx   O Ordnungscharakterart 
1.xxx   V Verbandscharakterart 
x.xxx   B Begleitart 
 
 
 
Standortbedingungen (Ökologisches Verhalten) 
 
L  Lichtzahl  1 = vollschattig bis 9 = vollsonnig 
T  Temperaturzahl  1 = sehr kalt bis 9 = heiß 
K  Kontinentalitätszahl 1 = ozeanisch bis 9 = kontinental 
F  Feuchtezahl  1 = trocken über 9 = nass bis 11 = wasserführend 
R  Reaktionszahl  1 = extrem sauer über 7 = neutral bis 9 = alkalisch 
N  Stickstoffzahl  1 = nährstoffarm bis 9 = nährstoffreich 
 
 
 
Bedeckungsgrad (Dominanz) 
     Computernr. Bedeutung  (Braun-Blanquet-Nr.) 
 
Deck.  Bedeckungsgrad 1  nur Einzelexemplar/e (r) 

2  < 1 % Deckung  (+) 
     3  1 - 5 % Deckung (1) 
     4  5 - 25 % Deckung (2) 
     5  25 - 50 % Deckung (3) 
     6  50 - 75 % Deckung (4) 
     7  75 - 100 % Deckung (5) 
 
 
 
Biotoptypen: siehe Planzeichenerklärung zur Anlage 8.2 Bestandsplan Biotoptypen 
 
Lage:  siehe Karte in der Anlage 8.2 Bestandsplan Biotoptypen 
 
Bewertung: siehe Text Kapitel 3.3 und Flächenbilanz Kapitel 6. 
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Projekt: BPL 257 Aufnahmenr.: 1
Anlage: 8.1 zum UB Datum:
Biotoptyp: GMZ Fläche:
Schutzstatus: ohne Bearbeiter:
Pflanzengesellschaft:

lateinischer Name deutscher Name RL Deck. L T K F R N Gesell.

Krautschicht--------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Agrostis capillaris Rotes Straußgras 3 7 3 4 4 5.xxx
Bromus hordeaceus Weiche Trespe 2 7 6 3 3 x.xxx
Elymus repens repens Kriechende Quecke 1 7 6 7 7 3.61x
Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 3 7 3 4 2 5.xxx
Holcus lanatus Wolliges Honiggras 7 7 6 3 6 4 5.4xx
Lolium perenne Deutsches Weidelgras 2 8 6 3 5 7 7 5.423
Phleum pratense Wiesen-Lieschgras 4 7 5 5 6 5.423
Rumex acetosa Großer Sauerampfer 5 8 6 5.4xx
Taraxacum officinale Gewöhnl. Löwenzahn 1 7 5 7 x.xxx
Trifolium dubium Kleiner Klee 1 6 6 3 5 6 5 5.421
Trifolium repens Weiß-Klee 2 8 5 6 6 5.423

Artenzahl: Deck. L T K F R N Gesell.
11                    Mittelwerte: 100% 7 6 4 5 6 5 5.423

5.423 Weidelgras-Weißklee-Magerweide Lolio perennis-Cynosuretum

15.7.97/16.6.05
5 m * 5 m
regioplan/Wulle

 
 
Projekt: BPL 257 Aufnahmenr.: 2
Anlage: 8.1 zum UB Datum:
Biotoptyp: GMZ Fläche:
Schutzstatus: ohne Bearbeiter:
Pflanzengesellschaft:

lateinischer Name deutscher Name RL Deck. L T K F R N Gesell.

Krautschicht--------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Achillea millefolium Gewöhnl. Schafgarbe 2 8 6 4 7 5 5.42x
Agrostis capillaris Rotes Straußgras 5 7 3 4 4 5.xxx
Anthoxanthum odoratumGewöhnliches Ruchgras 3 5 x.xxx
Dactylis glomerata Wald-Knäuelgras 3 7 3 5 6 x.xxx
Holcus lanatus Wolliges Honiggras 7 7 6 3 6 4 5.4xx
Leontodon autumnalis Herbst-Löwenzahn 1 7 3 5 5 5 5.423
Lolium perenne Deutsches Weidelgras 3 8 6 3 5 7 7 5.423
Plantago lanceolata Spitz-Wegerich 2 6 3 5.4xx
Rumex acetosa Großer Sauerampfer 3 8 6 5.4xx
Stellaria graminea Gras-Sternmiere 1 6 4 4 3 x.xxx
Taraxacum officinale Gewöhnl. Löwenzahn 2 7 5 7 x.xxx
Trifolium repens Weiß-Klee 2 8 5 6 6 5.423

Artenzahl: Deck. L T K F R N Gesell.
12                    Mittelwerte: 100% 7 6 3 5 5 5 5.423

5.423 Weidelgras-Weißklee-Weide Lolio perennis-Cynosuretum

15.7.97/16.6.05
5 m * 5 m
regioplan/Wulle
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Projekt: BPL 257 Aufnahmenr.: 3
Anlage: 8.1 zum UB Datum:
Biotoptyp: GIT Fläche:
Schutzstatus: ohne Bearbeiter:
Pflanzengesellschaft:

lateinischer Name deutscher Name RL Deck. L T K F R N Gesell.

Krautschicht--------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Agrostis capillaris Rotes Straußgras 4 7 3 4 4 5.xxx
Bromus hordeaceus Weiche Trespe 2 7 6 3 3 x.xxx
Elymus repens repens Kriechende Quecke 3 7 6 7 7 3.61x
Holcus lanatus Wolliges Honiggras 5 7 6 3 6 4 5.4xx
Lolium perenne Deutsches Weidelgras 4 8 6 3 5 7 7 5.423
Poa pratensis Wiesen-Rispengras 3 6 5 6 5.4xx
Rumex acetosa Großer Sauerampfer 4 8 6 5.4xx
Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 1 7 5 3 6 9 3.811
Taraxacum officinale Gewöhnl. Löwenzahn 3 7 5 7 x.xxx
Trifolium repens Weiß-Klee 4 8 5 6 6 5.423
Urtica dioica Große Brennessel 1 6 7 8 3.5xx

Artenzahl: Deck. L T K F R N Gesell.
11                    Mittelwerte: 100% 7 6 4 5 6 6 5.423

5.423 Weidelgras-Weißklee-Weide Lolio perennis-Cynosuretum

15.7.97/16.6.05
5 m * 5 m
regioplan/Wulle

 
 
Projekt: BPL 257 Aufnahmenr.: 4
Anlage: 8.1 zum UB Datum:
Biotoptyp: HWO Fläche:
Schutzstatus: § 33 NNatG Bearbeiter:
Pflanzengesellschaft:

lateinischer Name deutscher Name RL Deck. L T K F R N Gesell.

Strauchschicht------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Quercus robur Stiel-Eiche 1 7 6 6 8.xxx
Rubus fruticosus agg. Echte Brombeere 3 8 2 5 5 8.611
Sorbus aucuparia Eberesche 1 6 4 x.xxx
Krautschicht--------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Agrostis capillaris Rotes Straußgras 4 7 3 4 4 5.xxx
Deschampsia flexuosa Draht-Schmiele 5 6 2 2 3 x.xxx
Elymus repens repens Kriechende Quecke 3 7 6 7 7 3.61x
Festuca rubra Rot-Schwingel 2 8 5 6 5.xxx
Galeopsis tetrahit Gewöhnlicher Hohlzahn 1 7 3 5 x 6 x.xxx
Holcus mollis Weiches Honiggras 5 5 5 2 5 2 3 8.31x
Jasione montana Berg-Sandglöckchen 2 7 6 3 3 3 2 5.21x
Stellaria graminea Gras-Sternmiere 3 6 4 4 3 x.xxx

Artenzahl: Deck. L T K F R N Gesell.
11                    Mittelwerte: 100% 7 6 3 5 3 4 8.611

8.611 Schlehen-Brombeer-Gebüsche Pruno-Rubion radulae

15.7.97/16.6.05
10 m * 2 m
regioplan/Wulle
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Projekt: BPL 257 Aufnahmenr.: 5
Anlage: 8.1 zum UB Datum:
Biotoptyp: HWM Fläche:
Schutzstatus: § 33 NNatG Bearbeiter:
Pflanzengesellschaft:

lateinischer Name deutscher Name RL Deck. L T K F R N Gesell.
Krautschicht--------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Agrostis capillaris Rotes Straußgras 3 7 3 4 4 5.xxx
Deschampsia flexuosa Draht-Schmiele 2 6 2 2 3 x.xxx
Festuca ovina Echter Schaf-Schwingel 1 8 7 3 2 5.3xx
Holcus lanatus Wolliges Honiggras 2 7 6 3 6 4 5.4xx
Stellaria holostea Große Sternmiere 3 5 6 3 5 6 5 8.432
Strauchschicht------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Corylus avellana Hasel 4 6 5 3 5 8.4xx
Lonicera periclymenumWald-Geißblatt 3 6 5 2 3 4 8.411
Rubus fruticosus agg. Echte Brombeere 4 8 2 5 5 8.611
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 3 7 5 3 5 9 x.xxx
Sorbus aucuparia Eberesche 3 6 4 x.xxx
Baumschicht---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Quercus robur Stiel-Eiche 7 7 6 6 8.xxx

Artenzahl: Deck. L T K F R N Gesell.
11                    Mittelwerte: 100% 7 6 3 5 4 5 8.432

8.432 Eichen-Hainbuchen-Wälder Carpinion betuli

15.7.97/16.6.05
20 m * 2 m
regioplan/Wulle

 
 
Projekt: BPL 257 Aufnahmenr.: 7
Anlage: 8.1 zum UB Datum:
Biotoptyp: HWM + Fläche:
Schutzstatus: § 33 NNatG Bearbeiter:
Pflanzengesellschaft: 8.43x Edellaub-Mischwälder Fagetalia

lateinischer Name deutscher Name RL Deck. L T K F R N Gesell.
Krautschicht--------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Agrostis capillaris Rotes Straußgras 2 7 3 4 4 5.xxx
Deschampsia flexuosa Draht-Schmiele 2 6 2 2 3 x.xxx
Dryopteris filix-mas Gewöhnlicher Wurmfarn 2 3 3 5 5 6 8.43x
Elymus repens repens Kriechende Quecke 2 7 6 7 7 3.61x
Holcus mollis Weiches Honiggras 2 5 5 2 5 2 3 8.31x
Stellaria graminea Gras-Sternmiere 1 6 4 4 3 x.xxx
Strauchschicht------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Rosa canina Hunds-Rose 3 8 5 3 4 8.41x
Rubus fruticosus agg. Echte Brombeere 3 8 2 5 5 8.611
Sorbus aucuparia Eberesche 5 6 4 x.xxx
Baumschicht---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Quercus robur Stiel-Eiche 9 7 6 6 8.xxx

Artenzahl: Deck. L T K F R N Gesell.
10                    Mittelwerte: 100% 7 6 4 5 4 5 8.43x

15.7.97/16.6.05
20 m * 2 m
regioplan/Wulle
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Projekt: BPL 257 Aufnahmenr.: 6
Anlage: 8.1 zum UB Datum:
Biotoptyp: HWS + Fläche:
Schutzstatus: § 33 NNatG Bearbeiter:
Pflanzengesellschaft:

lateinischer Name deutscher Name RL Deck. L T K F R N Gesell.

Strauchschicht------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Carpinus betulus Hainbuche 1 4 6 4 8.432
Corylus avellana Hasel 5 6 5 3 5 8.4xx
Populus tremula Zitter-Pappel 3 6 5 5 5 x.xxx
Quercus robur Stiel-Eiche 7 7 6 6 8.xxx
Rubus fruticosus agg. Echte Brombeere 3 8 2 5 5 8.511
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 1 7 5 3 5 9 x.xxx
Krautschicht--------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Ajuga reptans Kriechender Günsel 1 6 2 6 6 6 x.xxx
Daucus carota Wilde Möhre 1 8 6 5 4 4 3.542
Deschampsia flexuosa Draht-Schmiele 1 6 2 2 3 x.xxx
Festuca ovina Echter Schaf-Schwingel 1 8 7 3 2 5.3xx
Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 1 7 3 4 2 5.xxx
Jasione montana Berg-Sandglöckchen 1 7 6 3 3 3 2 5.21x
Rumex acetosella Kleiner Sauerampfer 1 8 5 3 4 2 2 x.xxx
Stellaria holostea Große Sternmiere 1 5 6 3 5 6 5 8.432

Artenzahl: Deck. L T K F R N Gesell.
14                    Mittelwerte: 100% 7 6 4 5 4 4 8.432

8.432 Eichen-Hainbuchen-Wälder Carpinion betuli

15.7.97/16.6.05
20 m * 2 m
regioplan/Wulle
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Anlage 8.3   Bodenbohrprobe 4 
 
Lage siehe Anlage 8.2   Punkt A (Südwestteil) 
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Anlage 8.3   Bodenbohrprobe 7 
 
Lage siehe Anlage 8.2   Punkt B (Nordostteil) 
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Planzeichenerklärung 
 
A. Maßnahmen 
 

 Grünlandextensivierung und –vernässung (3,64 ha) 
 

 Wallheckenneuanlage (130 m; 0,03 ha) 
 
B. Bestand 
 

 Wallheckenbestand 
 

 Grabenbestand 
 

 Grenze Ausgleichsfläche (3,67 ha) 
 

  Grenze Ausgleichsflächensuchraum nach Flächennutzungsplan 
 

 Überwegungsrecht zum Ihlower Weg 
 
C. Planzeichen Biotoptypen 
 
FGR Nährstoffreicher Entwässerungsgraben 
 
GIF Intensivgrünland feuchterer Standorte 
 
GIN Intensivgrünland auf Niedermoorstandorten 
 
GMF Mesophiles Grünland feuchterer Standorte 
 
WU Erlenwald entwässerter Standorte (pot. WAR Erlenbruchwald nährstoffreicher Standorte) 
 
 
Lage: Ausgleichsflächensuchraum Krummes Tief, Gemarkung Schirum, Flur 11, Flurstück 43/2 
 Landschaftsschutzgebiet LSG AUR 24 „Ihlower Forst u. Niederung d. Krummen Tiefs“ 
 

STADT AURICH 
Fachdienst Planung  

 

Umweltbericht 
Bebauungsplan „Südlich Kielerweg“ Nr. 257 
 

 

Az. : 
   21.26.257 

 

Karte externe Ausgleichsmaßnahme 
Ortsteil :  Schirum 
 

 
Maßstab : 
    1: 2.000 

BEARBEITUNG NAME DATUM 
Entwurf: WULLE 4.7.2006 
Zeichnung: CHILLA 4.7.2006 

 
     Anlage 8.4 

Änderung: WULLE 30.1.2007 
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Anlage 8.5:  4 Gehölzartenlisten 
 
 
1.  Straßenbäume (Mittelkronige Arten II. Ordn. mit  20 m - 30 m max. Wuchshöhe) 
 

Stück Deutscher Gehölzname Wissenschaftlicher Artname 
   
 Sandbirke Betula pendula 
 Säulen-Stieleiche Quercus robur fastigiata 
   
46 Summe Planstraßen mit 8 m Breite  
26 Summe Planstraßen mit 10,75 m bzw. 12,75 m Breite 
  9 Summe Planstraße mit 90 m Länge (K 130) nur Säulen-Stieleichen 
  
81 Gesamtsumme  

 
Als Qualität sind im unbefestigten Straßenseitenraum nach Straßenausbauplan Hochstämme 
mit mind. 16-18 cm Stammumfang mit Zweibock zu verwenden. Alle Gehölze sind aus Baum-
schulen zu beziehen und nicht aus der Natur zu entnehmen. Es sind nur die o.g. gebietsheimi-
schen und standortgerechten Gehölze zu verwenden. Es ist in den Reihen ein Pflanzabstand 
von etwa 10 m zueinander vorzusehen. Bei zweireihiger Alleepflanzung ist zwischen den Rei-
hen ein Abstand von genau 6,75 m zueinander vorzusehen. Bei einreihiger Pflanzung ist die 
Pflanzung im Sohlbereich der Versickerungsmulde nach Oberflächenentwässerungsplan vorzu-
nehmen. 
 
 
2.  Wallheckenneuanlagen :  60 m intern am RRB  -  130 m extern in Schirum 
 

Stück  Deutscher Gehölzname Wissenschaftlicher Artname 
  6  Sandbirke Betula pendula  1) 
  6 +   16  Hasel Corylus avellana 
  6 +   16  Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 
  6 +   16  Faulbaum Frangula alnus 
  6 +   16  Echte Traubenkirsche Prunus padus 
  6 +   16  Schlehe Prunus spinosa 
  6  Stieleiche Quercus robur  1) 
  6 +   16  Hundsrose Rosa canina 
  6 +   16  Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
  6 +   16  Vogelbeere Sorbus aucuparia 
60  Summe Stück intern  
        128  Summe Stück extern 1)  
 1) Baumartige Gehölze sind beim Externausgleich in Schirum am Rand der offe-

nen Niederung zum Landschaftsschutz nicht zu verwenden. 
 
Als Qualität sind in den zeichnerisch festgesetzten Abschnitten zweimal verpflanzte Sträucher 
mit mind. 100 – 150 cm Wuchshöhe (vor Pflanzschnitt) zu verwenden. Alle Gehölze sind aus 
Baumschulen zu beziehen und nicht aus der Natur zu entnehmen. Es sind nur die o.g. gebiets-
heimischen und standortgerechten Gehölze entsprechend der potentiellen natürlichen Vegetati-
on zu verwenden. 
Die Pflanzung ist einreihig auf dem Wallkopf mit Gießmulde und bei 1 m Pflanzabstand in der 
Reihe vorzusehen. Es ist während der Anwuchsphase eine intensive Wässerung in Trockenpe-
rioden, ein Wildverbissschutz sowie eine Abdeckung am Wurzelstock gegen Graswuchs nötig. 
Wallhecken stehen unter Naturschutz (§ 33 NNatG) und sind auch nach dem Bebauungsplan 
als zu erhalten festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Ziff. 25.b BauGB). 
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Die Gehölzartenliste gilt auch für Lückenbepflanzungen auf bestehenden Wallhecken. 
Der Wallkörper ist in 1,5 m Höhe (mind. 1,2 m Endhöhe nach Sackung) bei 2,5 m Wallfußbreite 
aus Oberboden herzustellen. 
 
 
3.  1.200 qm Feldgehölzpflanzung (trockenerer Stiel eichen - Birkenwald der 
Geest) 
 

Stück Deutscher Gehölzname Wissenschaftlicher Artname 
   
43 Sandbirke Betula pendula 
43 Hasel Corylus avellana 
43 Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 
43 Rotbuche Fagus sylvatica 
43 Waldkiefer Pinus sylvestris 
43 Frühe (Echte) Traubenkirsche Prunus padus 
43 Schlehe Prunus spinosa 
43 Stieleiche Quercus robur 
43 Hundsrose Rosa canina 
43 Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
43 Vogelbeere Sorbus aucuparia 
   
480 Summe Stück  

 
Als Qualität sind auf 1.200 qm Maßnahmeflächen zweimal verpflanzte Sträucher mit mind. 100 
– 150 cm Wuchshöhe (vor Pflanzschnitt) zu verwenden. Alle Gehölze sind aus Baumschulen zu 
beziehen und nicht aus der Natur zu entnehmen. Es sind nur die o.g. gebietsheimischen, stand-
ortgerechten Gehölze entsprechend der potentiellen natürlichen Vegetation zu verwenden. Je 
2,5 qm ist ein Gehölz anzupflanzen (entsprechend 1,6 m Pflanz- und Reihenabstand). 
 
 
4. Gebietsheimische Gehölze für niedrig bleibende, frei wachsende Blühstrauch-
hecken auf öffentlichen Grünflächen und bis ca. 1,5  m Wuchshöhe 
 
Stück Deutscher Gehölzname Wissenschaftlicher 

Artname 
Blüte Frucht Herbst-

färbung 
      
 Besenginster Cytisus scoparius gelb schwarz gelb 
 Färberginster Genista tinctoria gelb Braun grün 
 Hundsrose Rosa canina rosaweiß rot gelbgrün 
 Himbeere Rubus idaeus grünlich rot gelb 
 Öhrchenweide Salix aurita hellgelb silberig gelblich 
 Kriechweide Salix repens gelb grau gelbgrün 
      
320 Summe Stück     
 
Als Qualität sind auf 10 % der 3.200 qm öffentlichen Grünflächen Parkanlage bds. des gepl. 
Radweges zweimal verpflanzte Sträucher mit mind. 60 - 100 cm Wuchshöhe vor Pflanzschnitt 
(1 Stück je 1 qm) zu pflanzen. Alle Gehölze sind aus Baumschulen zu beziehen und nicht aus 
der Natur zu entnehmen. Diese Hecken brauchen nicht geschnitten zu werden und sind daher 
sehr pflegeleicht. Sie weisen einen hohen Zierwert mit auffälligem Blütenschmuck bzw. Frucht-
schmuck sowie z.T. eine besondere Blattfärbung im Herbst auf. Die Hecken bieten auch heimi-
schen Vögeln und Insekten ideale Bedingungen als Nahrungsquelle, Brutbiotop und Rückzugs-
quartier: es sind nur in Mittelostfriesland gebietsheimische Blüh- / Fruchtsträucher aufgelistet. 


